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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besonde-
re Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die fir alle Bausteine gelten, finden

Sie auch in Teil B.

RisikoLebensversicherung Plus E307

Hier finden Sie die Regelungen Ihrer RisikoLebensversicherung
Plus. Wenn l|hr Vertrag weitere Bausteine enthalt, wird in den Re-
gelungen dieser weiteren Bausteine lhre RisikoLebensversiche-
rung Plus als Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang

Inhalt dieses Abschnitts:

1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

1.2  Welche Leistungen erbringen wir bei einer schweren
Krankheit mit einer Restlebenserwartung von maximal
12 Monaten?

In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir lhre Versiche-
rung?

W

1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

(1) Leistung bei Tod

Wenn die —versicherte Person vor dem vereinbarten Ende der
Versicherungsdauer stirbt, zahlen wir das fur diesen Fall vereinbar-
te Garantiekapital bei Tod. Bei Versicherungen fir mehrere Partner
(—Partnerversicherungen) zahlen wir das vereinbarte Garantie-
kapital bei Tod der zuerst sterbenden Person.

Wenn mehrere —versicherte Personen gleichzeitig sterben, zah-
len wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod nur einmal.

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.
(2) Erhéhte Leistung bei Tod in besonderen Situationen

a) Geburt oder Adoption eines Kindes

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach der Geburt eines Kindes der versicherten Person oder nach
der Adoption eines Minderjahrigen durch die versicherte Person
stirbt, zahlen wir ein Kapital in Héhe von 25 Prozent des vereinbar-
ten Garantiekapitals bei Tod, héchstens jedoch 50.000 EUR, zu-
satzlich zu den Leistungen nach Absatz 1. Bei Mehrfachgeburten
oder Mehrfachadoptionen zahlen wir das Kapital nur einmal.

Wenn Sie uns (ber die Geburt oder Adoption innerhalb von 3 Mo-
naten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren, verlén-
gert sich dieser erhdhte Todesfallschutz auf insgesamt 9 Monate.

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

b) Baubeginn oder Erwerb einer Inmobilie

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach dem Baubeginn oder Erwerb einer Immobilie stirbt, zahlen wir
ein Kapital in H6he von 25 Prozent des vereinbarten Garantiekapi-
tals bei Tod, héchstens jedoch 50.000 EUR, zusatzlich zu den
Leistungen nach Absatz 1. Die Frist beginnt ab der Baufreigabe
bzw. mit Abschluss des notariellen Kaufvertrags.

Wenn Sie uns Uber den Bau oder Erwerb einer Immobilie innerhalb
von 3 Monaten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren,
verlangert sich dieser erhdhte Todesfallschutz auf insgesamt 9 Mo-
nate. Die Frist beginnt ab der Baufreigabe bzw. mit Abschluss des
notariellen Kaufvertrags.
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Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei einer
schweren Krankheit mit einer Restlebens-
erwartung von maximal 12 Monaten?

Sie kdnnen verlangen, dass wir das vereinbarte Garantiekapital bei
Tod bei einer schweren Krankheit mit einer Restlebenserwartung
von maximal 12 Monaten bereits vor dem Tod der —versicherten
Person zahlen.

Bei Versicherungen fiir mehrere Partner (—Partnerversicherun-
gen) zahlen wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod bei einer
schweren Krankheit einer der —versicherten Personen.

Wenn mehrere —versicherte Personen gleichzeitig schwer er-
kranken, zahlen wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod nur
einmal.

(1) Voraussetzungen

- Die —versicherte Person bzw. eine der versicherten Personen
erkrankt wahrend der Versicherungsdauer an einer schweren
Krankheit. Eine schwere Krankheit ist jede fortschreitende, un-
heilbare Krankheit, die innerhalb von 12 Monaten zum Tode fih-
ren wird. Die Prognose Uber die Lebenserwartung muss durch
einen Facharzt der entsprechenden Fachrichtung gestellt wer-
den, der in Deutschland praktiziert. MaBgeblich fiir die Prognose
Uber die Lebenserwartung ist der Zeitpunkt, zu dem eine Leis-
tung wegen schwerer Krankheit verlangt wird.

- Die verbleibende Versicherungsdauer betragt mehr als 12 Mo-
nate.

(2) Auswirkungen
Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

(3) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod oder Bausteine Be-
rufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen haben, erléschen diese.

Wenn wir zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Leistung wegen schwerer
Krankheit gezahlt wird, eine Berufsunfahigkeitsrente zahlen, erbrin-
gen wir diese Leistung unverandert weiter.

1.3 In welchen Landern besteht Versiche-
rungsschutz?

Der Versicherungsschutz aus lhrer RisikoLebensversicherung Plus
besteht weltweit.

1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir
lhre Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsschluss

Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir fir die Berechnung

der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:

« unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T DIFF U"
(—Tafeln),

« den —Rechnungszins 1,0 Prozent und

« die —Kosten der RisikoLebensversicherung Plus (siehe dazu
Ziffer 7.1).

Wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, verwenden wir
fir die Berechnung der garantierten Leistungen dieser Bausteine
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weitere —Tafeln, die wir lhnen in den Regelungen dieser Baustei-
ne nennen.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und
in anderen Faéllen

Bei Leistungserhéhungen (zum Beispiel durch Zuwachs) berech-

nen wir die hinzukommenden Leistungen grundséatzlich mit den

Rechnungsgrundlagen (insbesondere —Rechnungszins, —Ta-

feln und —Kosten der RisikoLebensversicherung Plus), die wir bei

Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhdhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) fur die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Versicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, kénnen wir
fur die Leistungserhéhungen auch diese verwenden. Wenn sich
nach einer Leistungserh6hung die fir die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut an-
dern, kénnen wir flr weitere Leistungserh6hungen die geanderten
Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Leis-
tungserhéhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibe-
halten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Leistungserhéhung, werden wir
Sie hierliber informieren.

Bei Leistungserhéhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistungen héchstens die Prozentsatze der —Kosten
der RisikoLebensversicherung Plus zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

AuBer bei Leistungserhéhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdricklich darauf hingewiesen wird.

2. Leistung aus der Uberschussbeteiligung

Fur die Uberschussbeteiligung gelten die folgenden Regelungen.
Falls fir einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschussbeteiligung?

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Uberschiissen?

2.3  Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den Bewertungsre-
serven?

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschuss-
beteiligung?

(1) Keine Garantie der Héhe der Uberschussbeteiligung
Wir kénnen die Uberschussbeteiligung der Héhe nach nicht
garantieren. Zum einen hangt die Hohe der Uberschussbeteili-
gung von vielen Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns
nur begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung der von
uns versicherten Risiken und der Kosten ist von Bedeutung. Zum
anderen erfolgt die Uberschussbeteiligung nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren (siehe dazu im Einzelnen die Ziffer
2.2). Im ungiinstigsten Fall kann die Uberschussbeteiligung Ih-
res Vertrags der H6he nach null sein.

Wir informieren Sie jahrlich tiber die Entwicklung der Uberschuss-
beteiligung.

(2) Komponenten der Uberschussbeteiligung

Die Uberschussbeteiligung umfasst 2 Komponenten:

- die Beteiligung an den Uberschiissen (siehe dazu insbesondere
die Ziffer 2.2) und

- die Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe dazu ins-
besondere die Ziffer 2.3).
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Wir beachten bei der Uberschussbeteiligung die jeweils geltenden

Vorgaben

« des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere § 153
VVG,

« des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere die
§§ 139 und 140 VAG

« sowie die dazu ergangenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung, insbesondere die Verordnung Uber die Min-
destbeitragsriickerstattung in der Lebensversicherung (Mindest-
zuflihrungsverordnung - MindZV).

(3) MaBgebende Uberschiisse und Bewertungsreserven
Grundlage fiir die Beteiligung am Uberschuss ist der Uberschuss,
den wir jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) ermitteln. Wir legen
mit der Feststellung des Jahresabschlusses - unter Beachtung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben - fest, welcher Teil des jahrlichen Uber-
schusses fir die Uberschussbeteiligung aller tiberschussberechtig-
ten Vertrage zur Verfligung steht. Diesen Teil des Uberschusses
fihren wir der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung zu,
soweit er nicht unmittelbar den tberschussberechtigten Vertragen
gut geschrieben wird. Die — Riickstellung fiir Beitragsrick-
erstattung darf nur fir die Uberschussbeteiligung der —Versiche-
rungsnehmer verwendet werden. Nur in gesetzlich festgelegten
Ausnahmefallen kénnen wir hiervon mit Zustimmung der fur uns
zusténdigen Aufsichtsbehdrde abweichen.

Grundlage fir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind
die Bewertungsreserven, die wir nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB) ermitteln und die nach den mafBgebenden
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsrechts fiir die Beteiligung
an den Bewertungsreserven aller liberschussberechtigten Vertrage
zur Verfugung stehen.

Aus der Zufiihrung zur —Riickstellung fiir Beitragsriickerstat-
tung ergeben sich fir lhren Vertrag keine Anspriiche auf eine be-
stimmte Uberschussbeteiligung.

2.2 Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den
Uberschiissen?

Die Beteiligung an den Uberschiissen erfolgt nach einem verursa-

chungsorientiqrten Verfahren. Im Folgenden erldutern wir Ihnen,

« warum wir Uberschussgruppen bilden (siehe Ziffer 2.2 Absatz
1),

+ wie wir zur Ermittlung der Uberschussanteile Ihres Vertrags
—Uberschussanteilsatze festlegen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 2)
und

« wie Ihr Vertrag wahrend der Vertragsdauer an den Uberschiis-
sen beteiligt wird (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3).

Die Mittel fir die Beteiligung am Uberschuss werden grundsatzlich
der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (sie-
he Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden,
werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finan-
zZiert.

(1) Bildung von Uberschussgruppen

Versicherungen tragen in unterschiedlichem MaB zu der Entste-

hung von Uberschiissen bei. Wir fassen deshalb vergleichbare

Versicherungen zu sogenannten Uberschussgruppen zusammen.

Innerhalb der Uberschussgruppen gibt es verschiedene Untergrup-

pen, mit denen wir weitere bestehende Unterschiede bericksichti-

gen. Die Zuordnung der einzelnen Vertrage zu einer Uberschuss-

und Untergruppe erfolgt zum Beispiel in Abhangigkeit von

- der Art des versicherten Risikos (zum Beispiel Todesfall- oder
Berufsunfahigkeitsrisiko),

- der Phase, in der sich die Versicherung befindet (zum Beispiel
vor oder nach Rentenbeginn),

- dem Versicherungsbeginn oder

« der Art der Beitragszahlung.

Die fiir alle iberschussberechtigten Vertrage vorgesehenen Uber-

schiisse verteilen wir auf die einzelnen Uberschuss- und Unter-
gruppen. Dabei orientieren wir uns daran, in welchem Umfang die
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Uberschuss- und Untergruppen zur Entstehung der Uberschiisse
beigetragen haben.

Die Information, zu welcher Uberschuss- und Untergruppe lhre
Versicherung gehort, finden Sie in lhrem Dokument "Versiche-
rungsinformationen” im Abschnitt "Welche Uberschussgruppen
und Untergruppen liegen der Versicherung zugrunde?". Die Grup-
penzuordnung ist maBgeblich fir die spatere Zuteilung der Uber-
schussanteile.

(2) Festlegung der Uberschussanteilsitze

Zur Ermittlung der Uberschussanteile, die lhrem Vertrag zugeteilt
werden (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3), legt der Vorstand auf Vorschlag
des —Verantwortlichen Aktuars vor Beginn eines jeden Kalen-
derjahres die Héhe der —Uberschussanteilsatze fiir die Dauer ei-
nes Jahres fest (sogenannte Uberschussdeklaration).

Die —Uberschussanteilsatze werden fiir die einzelnen Uber-
schuss- und Untergruppen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 1) sowie fir die
verschiedenen Arten der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Ab-
satz 3) als Prozentsatze bestimmter —BezugsgréBen festgelegt.
Die Festlegung der —Uberschussanteilsatze kann im unglns-
tigsten Fall dazu fiihren, dass der einzelne Vertrag keine Uber-
schussanteile oder nicht alle flr ihn in Betracht kommenden Arten
von Uberschussanteilen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3) erhalt.

Die —Uberschussanteilsitze werden jahrlich im Anhang des Ge-
schéftsberichts verdffentlicht, den Sie jederzeit bei uns anfordern
kénnen, oder wir teilen sie lhnen auf andere Weise mit.

(3) Beteiligung am Uberschuss

Wir beteiligen die RisikoLebensversicherung Plus in Abh&ngigkeit
von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uberschuss- bzw.
Untergruppe an den erzielten Uberschiissen (laufende Uber-
schussanteile).

a) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussan-
teile

Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-

mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Da-

bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsatze

(siehe Ziffer 2.2 Absatz 2) und die jeweilige —BezugsgréBe zu-

grunde.

Die festgelegten —Uberschussanteilsitze legen wir jahrlich je-
weils zu Beginn eines Versicherungsjahres fiir die Dauer des Ver-
sicherungsjahres zugrunde.

—BezugsgroBe wahrend der Beitragszahlung ist der vereinbarte
Beitrag fur Ihre RisikoLebensversicherung Plus. Wenn lhre Versi-
cherung beitragsfrei ist, erhalten Sie keine Uberschussanteile.

b) Verwendung der laufenden Uberschussanteile

Mit jedem falligen Beitrag erhalt Ihre Versicherung einen Uber-
schussanteil, der in Prozent des maBgeblichen Beitrags (siehe Zif-
fer 2.2 Absatz 3 a)) festgesetzt wird. Die Uberschussanteile wer-
den mit den laufenden Beitragen entsprechend deren Zahlungs-
weise verrechnet.

2.3 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Be-
wertungsreserven?

Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven erfolgt nach einem
verursachungsorientierten Verfahren. Auf die RisikoLebensversi-
cherung Plus entfallen keine oder nur geringe —Bewertungsre-
serven, da fir die Bildung von Kapitalanlagen, aus denen Bewer-
tungsreserven entstehen kénnen, keine oder nur geringe Betrage
zur Verfigung stehen.
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3. Regelungen bei Vereinbarung eines Nicht-
rauchertarifs

Inhalt dieses Abschnitts:

3.1 Wer ist ein Nichtraucher im Sinne dieser Versiche-
rungsbedingungen?

3.2  Welche Besonderheiten gelten fiir die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

3.3  Was gilt bei Gefahrerhéhung nach Vertragsschluss?

3.4  Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Gefahrerh6hung
bzw. Anzeigepflichtverletzung?

3.5  Was gilt fiir unser Nachpriifungsrecht?

3.1 Wer ist ein Nichtraucher im Sinne dieser
Versicherungsbedingungen?

Je nach Rauchverhalten differenzieren wir zwischen Raucher, min-
destens 1 Jahr Nichtraucher oder mindestens 10 Jahre Nichtrau-
cher.

Mindestens 1 Jahr Nichtraucher (NR1) ist, wer

« inden letzten 12 Monaten vor Antragstellung nicht aktiv ge-
raucht hat und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

« aber noch nicht mindestens 10 Jahre Nichtraucher (NR10) ist.

Mindestens 10 Jahre Nichtraucher (NR10) ist, wer

- inden letzten 10 Jahren vor Antragstellung nicht aktiv geraucht
hat und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen.

Rauchen meint dabei zum einen das Konsumieren von Tabak un-
ter Feuer, beispielsweise den Genuss von Zigaretten, Zigarillos, Zi-
garren oder Pfeifen. Zum anderen fallt unter Rauchen auch die
Verwendung elektrischer Verdampfer und Erhitzer, wie beispiels-
weise E-Zigaretten, E-Zigarren oder E-Pfeifen oder Tabakerhitzer
(Heat-not-burn) sowie die Verwendung von Wasserpfeifen (zum
Beispiel Shisha) und das Konsumieren von Schnupf- und Oralta-
bak (zum Beispiel Snus).

3.2 Welche Besonderheiten gelten fiir die vor-
vertragliche Anzeigepflicht?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, uns
wahrheitsgemaB und vollstandig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind.
Wenn das Leben einer anderen Person versichert werden soll, ist
auch diese - neben lhnen - fiir die wahrheitsgeméBe Anzeige ver-
antwortlich.

3.3 Was gilt bei Gefahrerhéhung nach Ver-
tragsschluss?

Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn die —versicherte Person
nach Vertragsschluss Raucher wird. Wir ibernehmen den Versi-
cherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie nach Vertrags-
schluss ohne unsere Einwilligung keine Gefahrerhéhung vorneh-
men oder deren Vornahme gestatten. Wenn das Leben einer ande-
ren Person versichert ist, so ist auch diese - neben Ihnen - dafir
verantwortlich, dass nach Vertragsschluss keine Gefahrerhéhung
vorgenommen wird.

Nimmt die —versicherte Person nach Vertragsschluss dennoch
eine Gefahrerhdhung vor, sind sowohl Sie als auch die versicherte
Person verpflichtet, uns diese Gefahrerhdhung unverzuglich in
Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) anzuzeigen.
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34 Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Ge-
fahrerh6hung bzw. Anzeigepflichtverlet-
zung?

1) Beitragsanpassung bei Gefahrerh6hung

Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den Vertrag wegen
einer Gefahrerh6hung zu kiindigen oder die erh6hte Gefahr vom
Versicherungsschutz auszuschlieBen.

Wenn die —versicherte Person eine Gefahrerhdhung nach Zif-
fer 3.3 vornimmt, kdnnen wir riickwirkend ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhdhung einen unseren Geschaftsgrundsatzen entspre-
chenden héheren Beitrag verlangen. Wenn Sie Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben, gilt dies auch fur den
Beitrag der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge. Eine Beitragser-
héhung ist jedoch ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen,
dass die Vornahme der Gefahrerhéhung unverschuldet erfolgt ist.
Wenn Sie oder die —versicherte Person eine Gefahrerhéhung
nach Ziffer 3.3 nachtraglich erkennen und uns dies nicht angezeigt
wird, kénnen wir die vorgenannte Beitragserhdhung auch dann
vornehmen, wenn die Gefahrerh6hung unverschuldet ist.

Unser Recht zur Beitragsanpassung erlischt, wenn wir es nicht in-
nerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt geltend machen, zu dem
wir von der Gefahrerhéhung Kenntnis erlangen.

Eine Beitragserhéhung hat keine Auswirkungen auf die Hohe der
versicherten Leistung. Falls wir den Beitrag um mehr als 10 Pro-
zent erhéhen, kdnnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Beitragserhéhung fristlos
kiindigen.

Sollten wir einen héheren Beitrag beanspruchen, kénnen Sie inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Bei-
tragserhéhung verlangen, dass wir anstelle einer Erhéhung des
Beitrags das vereinbarte Garantiekapitals bei Tod entsprechend
herabsetzen. Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge ab-
geschlossen haben, gilt dies auch flr die garantierte Berufsunfa-
higkeitsrente.

Wenn Sie eine Herabsetzung der Versicherungsleistung wahlen,
hat dies keine Auswirkungen auf die H6he des vereinbarten Bei-
trags. Falls wir die Versicherungsleistung um mehr als 10 Prozent
herabsetzen, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung Uber die Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung fristlos kiindigen.

(2) Leistungsminderung im Versicherungsfall

Wenn uns gegenlber

 bei Antragstellung vorsatzlich falsche Angaben bezlglich der
Rauchereigenschaft der —versicherten Person gemacht wur-
den oder

» nach Vertragsschluss eine Gefahrerhdhung nach Ziffer 3.3 vor-
satzlich vorgenommen wurde und keine entsprechende Bei-
tragsanpassung oder Herabsetzung der Versicherungsleistung
nach Absatz 1 erfolgt ist,

beschrankt sich die versicherte Leistung bei Tod der versicherten

Person auf ein Drittel des fur diesen Fall vereinbarten Garantieka-

pitals bei Tod. Diese Verringerung unserer Leistungspflicht gilt

nicht, wenn die Gefahrerhdhung bzw. die falsche Angabe Uber die

Rauchereigenschaft der —versicherten Person bei Vertrags-

schluss nicht ursachlich fir den Eintritt des Versicherungsfalls war.

Wir werden uns im Fall der Gefahrerhdhung nicht auf die Leis-
tungsverringerung berufen, wenn zwischen Gefahrerhdhung und
Eintritt des Versicherungsfalles mehr als 10 Jahre vergangen sind.
Bei der vorvertraglichen Falschangabe behalten wir uns ausdriick-
lich die Anfechtung wegen arglistiger Tauschung vor.

3.5 Was gilt flir unser Nachprifungsrecht?

Wir sind berechtigt, den Nichtraucherstatus der —versicherten
Person bzw. bei —Partnerversicherungen jeder versicherten
Person nachzuprifen. Zur Nachpriifung kénnen wir auf unsere
Kosten sachdienliche Auskinfte und einmal jahrlich eine medizini-
sche Untersuchung der —versicherten Person bzw. bei —Part-
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nerversicherungen jeder versicherten Person durch von uns zu
beauftragende Arzte verlangen. Wenn die —versicherte Person
unserem Verlangen nicht nachkommt, erhéhen wir den Beitrag
nach Ziffer 3.4 Absatz 1.

4. Leistungsempfianger und Uberweisung der
Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:

4.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kdnnen Sie
hierzu Bestimmungen treffen?

42  Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

41 An wen zahlen wir die Leistungen und wie
kénnen Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempféanger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus lhrem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
—Versicherungsnehmer oder an lhre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Anspriiche aus lhrem Ver-
trag bei deren Falligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Falligkeit kdbnnen Sie das Bezugsrecht jederzeit &n-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht), gegebenenfalls
bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Dritter. Nach dem
Tod der —versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr
geéndert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie kénnen ausdricklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Anspriiche aus lhrem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir lhre Erklarung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich
einer Zustimmung Dritter.

(3) Bezugsberechtigter (Begtinstigter Personenkreis)
Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, kénnen Sie als widerruflich Bezugsberechtigten nach Ab-
satz 1 und als unwiderruflich Bezugsberechtigten nach Absatz 2
far den Erlebensfall ausschlieBlich die —versicherte Person oder
einen nahen Angehdrigen der versicherten Person geméaB § 7 Pfle-
gezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abgabenordnung (AO)
benennen. Bei —Partnerversicherungen kénnen Sie als widerruf-
lich Bezugsberechtigten nach Absatz 1 und als unwiderruflich Be-
zugsberechtigten nach Absatz 2 fiir den Erlebensfall ausschlieBlich
jede der —versicherten Personen oder einen nahen Angehdrigen
der versicherten Personen gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
oder gemaB § 15 Abgabenordnung (AO) benennen. Nahe Angehd-
rige gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemafB § 15 Ab-
gabenordnung (AO) sind zum Beispiel der Ehegatte, der eingetra-
gene Lebenspartner, der Lebensgefahrte, ein Verwandter in gera-
der Linie oder die Geschwister.

Die Beschrankung auf diesen Personenkreis gilt nicht, wenn die

Versicherung zur Sicherung einer Verbindlichkeit

» der —versicherten Person oder eines nahen Angehdrigen der
versicherten Person gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
oder gemanB § 15 Abgabenordnung (AO) bzw.

» bei —Partnerversicherungen einer der versicherten Personen
oder eines nahen Angehdrigen einer der versicherten Personen
gemanB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abga-
benordnung (AO)

nach Absatz 4 abgetreten oder verpfandet wird. In diesem Fall

kann der Sicherungsnehmer sich als Bezugsberechtigten benen-

nen. Die Beschrankung des Personenkreises gilt ebenfalls nicht flr
das Bezugsrecht fiir den Todesfall. Als Bezugsberechtigter fiir den

Todesfall kann jeder benannt werden.

(4) Abtretung und Verpfédndung von Anspriichen

Sie kdnnen Ihre Anspriiche aus lhrem Vertrag auch abtreten oder
verpfanden, wenn derartige Verfligungen rechtlich méglich sind,
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gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.

(5) Textform

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus lhrem Vertrag (siehe Absatz 4) sind uns gegenuber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kdnnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfligungen vorgenom-
men haben.

4.2 Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

Wir Uberweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Uberweisungen in Staaten auBerhalb des Euro-
paischen Wirtschaftsraums tragt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

5. Leistungsausschliisse und Leistungsein-
schrankungen

Inhalt dieses Abschnitts:

5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven, bio-
logischen oder chemischen Stoffen?

5.2  Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg
oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-
Waffen oder radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen?

1) Grundsatz

Wir leisten grundsatzlich unabhéngig davon, auf welcher Ursache

der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,

wenn die —versicherte Person bei der Ausiibung des Wehr- oder
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Ausschluss der Leistungspflicht
Unsere Leistungspflicht entfallt in folgenden Fallen:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn die —versicherte Per-
son wahrend eines Aufenthalts auBerhalb Deutschlands in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
eignissen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Wir leisten
ebenfalls uneingeschrankt, wenn die —versicherte Person als
Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
bei der Teilnahme an mandatierten (NATO, UNO, EU oder OSZE)
humanitéren Hilfeleistungen oder friedenssichernden MaBnahmen
auBerhalb der territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedsstaaten
stirbt.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang mit

- vorsatzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen (ABC-Waffen) oder

- vorsatzlich eingesetzten oder vorsatzlich freigesetzten radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen,

wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das

Leben vieler Personen zu gefahrden.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn es sich um ein raumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeintrachtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschrankten Leistungspflicht werden
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wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hangigen Gutachter prifen und gegebenenfalls bestatigen lassen.
Anspriiche auf die uneingeschrankte Versicherungsleistung wer-
den frihestens nach Ablauf dieser Frist fallig.

5.2 Was gilt bei Selbsttétung der versicherten
Person?

(1) Grundsatz
Bei vorsatzlicher Selbsttétung leisten wir uneingeschrankt, wenn
seit Abschluss lhres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist besteht

Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird,

dass die Tat

« in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustand
krankhafter Stérung der Geistestatigkeit oder

« unter dem Druck schwerer korperlicher Leiden begangen wor-
den ist.

(2) Anderung oder Wiederherstellung lhrer Versicherung
Absatz 1 gilt auch bei einer Anderung der Versicherung, die unsere
Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wiederherstellung der
Versicherung.

Wenn die Versicherung geandert oder wiederhergestellt wird, be-

ginnt die 3-Jahres-Frist beziiglich des ge&nderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.

6. lhre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:

6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten Per-
son einzureichen?

6.2  Welche Unterlagen sind bei Leistung wegen schwerer
Krankheit einzureichen?

6.3 Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir weitere
Nachweise verlangen?

6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versi-
cherten Person einzureichen?

Wenn die —versicherte Person stirbt, sind wir hierliber unverzig-
lich zu informieren.

Folgende Unterlagen sind uns immer einzureichen:

« der Versicherungsschein,

« ein amtliches Zeugnis Uber den Tod der —versicherten Person
mit Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeurkunde),

« Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer 3 zu erteilenden Informa-
tionen und Daten und

« ein ausfiihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis tber die To-
desursache der versicherten Person oder,

- wenn die versicherte Person an einer Krankheit gestorben ist,
ein ausfuhrliches arztliches oder amtliches Zeugnis ber die To-
desursache sowie Uiber Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der versicherten Person geflhrt hat.

6.2 Welche Unterlagen sind bei Leistung we-
gen schwerer Krankheit einzureichen?

Wenn eine Leistung wegen schwerer Krankheit nach Ziffer 1.2 ver-
langt wird, missen uns unverziglich auf Kosten des Anspruchstel-
lers folgende Unterlagen eingereicht werden:

« der Versicherungsschein,

« ein Zeugnis eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtung,
der in Deutschland praktiziert, aus dem hervorgeht, dass bei der
—versicherten Person eine schwere Krankheit wie in Ziffer 1.2
Absatz 1 beschrieben vorliegt. Erforderlich sind Angaben zu Ur-
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sachen, Beginn, Art, Verlauf der Krankheit und zur Prognose
Uber die Lebenserwartung.

6.3 Unter welchen Voraussetzungen kénnen
wir weitere Nachweise verlangen?

Wir kdnnen weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wie beispielsweise zum Rauchverhalten oder zur Pro-
gnose der Lebenserwartung, um unsere Leistungspflicht zu kléaren.
Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen, die die
Versicherungsleistung beansprucht.

7. Kosten lhres Vertrags

Fur die Kosten lhres Vertrags gelten die folgenden Regelungen.
Falls fur einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:

71 Welche Kosten sind in lhren Beitrag einkalkuliert?

7.2 Welche Kosten kénnen wir lhnen gesondert in Rech-
nung stellen?

71 Welche Kosten sind in lhren Beitrag ein-
kalkuliert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten

Mit lhrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
verbunden. Diese sind von lhnen zu tragen. Wir haben die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Ihren Beitrag einkalku-
liert, sie mussen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) verwenden wir
zum Beispiel zur Finanzierung der Kosten flr die Vergltung des
Versicherungsvermittlers, der Antragspriifung und der Erstellung
der Vertragsunterlagen.

a) Kosten bezogen auf die bei Vertragsschluss vereinbar-
ten Beitrdage
Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten
(—Kosten)
» in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage und
« in HOhe eines Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines Pro-

zentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss vereinbarten Bei-

trage verteilen wir

« in gleichméaBigen Jahresbetragen,

« Uber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,

« jedoch nicht langer als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hhe eines Pro-
zentsatzes der vereinbarten Beitrage erheben wir erst nach Ablauf
des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebskosten
in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss
vereinbarten Beitrage in gleichmé&Bigen Jahresbetragen verteilt ha-
ben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskosten entneh-
men wir jedem eingezahlten Beitrag, wobei sich diese Kosten
durch die Verrechnung der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Ab-
satz 3 b)) reduzieren kénnen.

b) Kosten bei Erh6hungen der Summe der vereinbarten
Beitrage

Erhéhungen der Summe der vereinbarten Beitrédge belasten wir

wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

« Wenn sich Leistungen wahrend der Vertragsdauer durch Zah-
lung von Beitragen erhéhen, zum Beispiel bei Erhéhung des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Ziffer 10.4) oder
beim dynamischen Zuwachs, belasten wir Ihren Vertrag mit Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe
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o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer
vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der Differenz aus erhéhtem vereinbarten
Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-
lungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichméaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag, wobei sich diese Kosten durch die Verrechnung der
Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3 b)) reduzieren
kénnen.

- Bei einer Verlangerung lhres Versicherungsschutzes (siehe Zif-
fer 10.1) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss- und Ver-
triebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verlan-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich vereinbarten Beitrédge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag, wobei sich diese Kosten durch die Verrechnung der
Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3 b)) reduzieren
kénnen.

(2) Verwaltungskosten

Mit lhrem Vertrag sind ebenfalls Verwaltungskosten (—Kosten)
verbunden. Das sind die —Kosten fur die laufende Verwaltung |h-
res Vertrags. Auch diese sind von Ihnen zu tragen. Samtliche Ver-
waltungskosten (—Kosten) sind in den Beitrag einkalkuliert und
muissen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die Verwaltungs-
kosten (—Kosten) entsprechen den lbrigen Kosten nach § 2 Ab-
satz 1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versi-
cherungsvertragen (VVG-InfoV).

Wir belasten lhren Vertrag mit Verwaltungskosten (—Kosten) in
Form

- eines jahrlich anfallenden Betrages in Euro und

- eines Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage.

Dies gilt entsprechend, wenn sich die Leistungen wahrend der Ver-
tragsdauer durch die Zahlung von Beitragen erhéhen, zum Beispiel
bei Erhéhung des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Zif-
fer 10.4).

(3) Hoéhe der Kosten

Informationen zur Héhe der —Kosten kdénnen Sie lhrem Dokument
"Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kosten fallen
an?" entnehmen.

7.2 Welche Kosten kdnnen wir lhnen geson-
dert in Rechnung stellen?

Sofern uns im Falle eines Lastschriftriicklaufers aus einem von |h-
nen veranlassten Grund —Kosten von |hrer Bank in Rechnung ge-
stellt werden, stellen wir Ihnen diese Kosten gesondert in Rech-
nung.

8. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:

8.1 Wie kénnen Sie lhre Versicherung beitragsfrei stellen?

8.2  Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versiche-
rungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor be-
standen hat?
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8.1 Wie kénnen Sie lhre Versicherung bei-
tragsfrei stellen?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass lhre Versicherung weitergeftihrt wird, ohne dass Beitrage ge-
zahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
mdglich.

(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fihren lhre Versicherung mit dem nach Absatz 3 berechneten
beitragsfreien Garantiekapital bei Tod weiter, wenn dieses zum
Zeitpunkt der Beitragsfreistellung mindestens 2.000 EUR betragt.
Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versicherung.

(3) Auswirkungen

Wenn Sie eine Beitragsfreistellung verlangen, berechnen wir das
beitragsfreie Garantiekapital bei Tod nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation. Dabei legen wir das zum Beitragsfreistellungster-
min berechnete —Deckungskapital der RisikoLebensversiche-
rung Plus zugrunde. Dieses hat mindestens den Wert, der sich bei
gleichméBiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtli-
chen Hoéchstzillmersatze angesetzten Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) auf die ersten 5 Versicherungsjahre, hdchstens
jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt. Von diesem aus lh-
rer Versicherung fur die Bildung des beitragsfreien Garantiekapi-
tals bei Tod zur Verfligung stehenden Betrag nehmen wir einen
Abzug vor.

Den fir Ihre Versicherung fir jedes Jahr der Versicherungsdauer
geltenden Abzug kénnen Sie lhrem Dokument "Versicherungsinfor-
mationen" im Abschnitt "Welche Garantieleistungen ergeben sich
bei Beitragsfreistellung bis zum Ende der Versicherungsdauer?"
entnehmen. Dort nennen wir lhnen auch die Griinde flr den Ab-
zug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies mlssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall Gberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, fiir die Sie letztmalig den vollstandigen Beitrag ge-
zahlt haben.

Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 7. Auf urspriinglich
vereinbarte Beitrage, die wegen der Beitragsfreistellung nicht zu
zahlen sind, erheben wir jedoch ab dem Zeitpunkt der Beitragsfrei-
stellung keine —Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer 7.1
Absatze 1 a) und 2.

Né&here Informationen zur Hohe der Garantieleistungen bei Bei-
tragsfreistellung wahrend der Vertragsdauer kdnnen Sie lhrem Do-
kument "Versicherungsinformationen” im Abschnitt "Welche Ga-
rantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum En-
de der Versicherungsdauer?" entnehmen.

8.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung
der Versicherungsschutz wiederherge-
stellt werden, der zuvor bestanden hat?

1) 6-Monats-Frist fur die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung kénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Hohe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafir ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
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Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist oder Leistungen wegen Krank-
schreibung oder Leistungen wegen Krebs erbracht werden.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes nur méglich, wenn zum
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszahlung ein Bezugsbe-
rechtigter nach Ziffer 4.1 Absatz 3 benannt ist.

(2) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes mit Risikopriifung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung lhrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 das vereinbarte Garantiekapital bei Tod bis zur H6-
he des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angeho-
ben wird. Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung
ist eine Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen je-
de versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des
Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung oh-
ne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes nur méglich, wenn zum
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszahlung ein Bezugsbe-
rechtigter nach Ziffer 4.1 Absatz 3 benannt ist.

(3) Mdglichkeiten der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrage begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

- hohere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kénnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Das
Garantiekapital bei Tod berechnen wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie Uber die Auswirkungen.

9. Kiindigung

Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindigen?

Sie kénnen lhre Versicherung jederzeit zum Ende des laufenden
Monats in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) kiindigen.

Sie haben weder einen Anspruch auf einen Riickkaufswert noch
auf eine Ruckzahlung der gezahlten Beitrage.

10. Vertragliche Gestaltungsméglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmadglichkeiten lhrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen gekniipft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmdglichkeit ausiiben, kann sich dies auf die
Hoéhe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
10.1  Wann kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ohne er-
neute Risikopriifung verlangern?
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10.2 Wann kénnen Sie lhre Versicherung in einen Baustein
zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge umwandeln?

10.3 Wann koénnen Sie lhre Versicherung mit vereinfachter
Risikopriifung in eine Partnerversicherung umwan-
deln?

10.4 Wann kénnen Sie das Garantiekapital bei Tod ohne Ri-
sikoprifung erhéhen?

10.5 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung aussetzen?

10.6 Wann kénnen Sie in den Nichtrauchertarif NR1 wech-
seln?

10.7 Wann kénnen Sie in den Nichtrauchertarif NR10 wech-
seln?

10.8 Wann kénnen Sie das vereinbarte Garantiekapital bei
Tod herabsetzen?

10.1  Wann kénnen Sie lhren Versicherungs-

schutz ohne erneute Risikopriifung verlén-

gern?

Sie kénnen bis 3 Jahre vor Ablauf lhrer Versicherung einmalig eine

Verlangerung des Versicherungsschutzes ohne erneute Risikopru-
fung beantragen.

1) Voraussetzung
Ihre Versicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.

(2) Weitere Voraussetzungen

+ Sie kdnnen die Versicherungsdauer um maximal 15 Jahre,
héchstens jedoch um die bei Vertragsschluss vereinbarte Versi-
cherungsdauer verlangern.

- Die maximale Versicherungsdauer (inklusive Verlangerungsdau-

er) darf 45 Jahre nicht Uberschreiten.
- Das Ende der zusatzlichen Versicherungsdauer muss spétes-
tens innerhalb des Kalenderjahres liegen, in dem die —versi-

cherte Person das 70. Lebensjahr vollendet. Bei —Partnerver-
sicherungen ist als maximal zul&ssiges Endalter, das der altes-

ten —versicherten Person maBgeblich.

3) Grenzen

Ab dem néchsten Beitragszahlungstermin nach Verldngerung gel-

ten folgende Grenzen:

« Das vor der Verlangerung vereinbarte Garantiekapital bei Tod
darf nicht tberschritten werden.

« Die Summe der vereinbarten Garantiekapitalien bei Tod aller bei

uns bestehenden Vertrage auf das Leben derselben —versi-

cherten Person, die sich in der zusétzlichen Versicherungsdau-
er befinden, darf héchstens 500.000 EUR betragen; gegebenen-

falls wird daher das vor der Verlangerung vereinbarte Garantie-
kapital bei Tod lhrer Versicherung in der zusatzlichen Versiche-
rungsdauer gesenkt.

(4) Auswirkungen
Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen ha-
ben, wird auch bei diesem der Versicherungsschutz verlangert.

Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit
abgeschlossen haben, wird bei diesem der Versicherungsschutz
nur dann verlédngert, wenn bei Beantragung der Verlangerung kein
Anspruch auf Leistungen aus diesem Baustein besteht. Der Versi-
cherungsschutz fur diesen Baustein wird h6chstens soweit verlan-
gert, bis die —versicherte Person —rechnungsmaéBig 67 Jahre
alt ist.

Sofern bei Beantragung der Verlangerung ein Anspruch auf Leis-
tungen aus dem Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunféhigkeit
besteht, wird der Versicherungsschutz fir diesen Baustein nicht
verlangert.

Wenn Sie einen Baustein Berufsunfahigkeitsrente abgeschlossen
haben, wird bei diesem der Versicherungsschutz nicht verlangert.

Wenn Sie die Verlangerung des Versicherungsschutzes beantragt
haben, werden die Beitrage fir die restliche Beitragszahlungsdau-
er (inklusive Verlangerungsdauer) zum nachsten Beitragszah-
lungstermin neu berechnet und kénnen sich erhéhen. Dabei wer-
den die Vertragsdaten zum Zeitpunkt der Verlangerung des Versi-
cherungsschutzes bertiicksichtigt, insbesondere:
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« das —»rechnungsmaéBige Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« die restliche Versicherungsdauer (inklusive Verlangerungsdau-
er),

- die restliche Beitragszahlungsdauer (inklusive Verlangerungs-
dauer),

« ein eventuell bereits vereinbarter Beitragszuschlag sowie

« ein gegebenenfalls gesenktes vereinbartes Garantiekapital bei
Tod.

Wir berechnen den neuen Beitrag nach versicherungsmathemati-
schen Grundsatzen. Auf Wunsch informieren wir Sie tber die kon-
kreten Auswirkungen.

10.2 Wann kénnen Sie lhre Versicherung in ei-
nen Baustein zur Alters- und Hinterbliebe-
nenvorsorge umwandeln?

Sie kénnen lhre RisikoLebensversicherung Plus in eine Kombinati-
on eines Bausteins Altersvorsorge (Zukunftsrente) mit einem Bau-
stein Hinterbliebenenvorsorge (Kapital bei Tod) umwandeln. Eine
Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

Fir die neuen Bausteine kdnnen Sie eine neue Versicherungs-
und Beitragszahlungsdauer wéhlen.

(1) Voraussetzungen

« Sie haben zu lhrer RisikoLebensversicherung Plus ein wahrend
der Versicherungsdauer konstantes Garantiekapital bei Tod ver-
einbart.

« Die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
jede versicherte Person hat zum Zeitpunkt der Beantragung der
Umwandlung das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet.

« Sie missen die Umwandlung spétestens bis zum Ende des
10. Versicherungsjahres beantragen. Wenn Sie eine Versiche-
rungsdauer von héchstens 10 Jahren vereinbart haben, kénnen
Sie lhre Versicherung bis zu 3 Monate vor dem Ende der Versi-
cherungsdauer umwandeln.

« Das Garantiekapital aus dem neuen Baustein Kapital bei Tod
liegt wahrend der gesamten neuen Versicherungsdauer nicht
Uber dem zum Zeitpunkt der Umwandlung vereinbarten Garan-
tiekapital bei Tod lhrer RisikoLebensversicherung Plus.

(2) Besonderheiten bei Bausteinen Berufsunféhigkeitsvor-

sorge

- Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge kénnen nur dann ohne er-
neute Risikoprifung bei der umgewandelten Versicherung fort-
geflhrt werden, wenn sich Versicherungs- und Beitragszah-
lungsdauer nach der Umwandlung nicht &ndern.

» Die —versicherte Person darf zum Umwandlungstermin nicht
berufsunféhig sein. Wenn die —versicherte Person zum Um-
wandlungstermin berufsunfahig ist, gibt es keine wirksame Um-
wandlung.

« Wenn sich die Versicherungs- und Beitragszahlungsdauer nach
der Umwandlung andern, ist eine Weiterfihrung der Bausteine
Berufsunfahigkeitsvorsorge nur méglich, wenn das Ergebnis ei-
ner erneuten Risikoprifung dies zulasst.

(3) Besonderheiten bei Partnerversicherungen

Eine Versicherung fir 2 Partner (—Partnerversicherungen) kén-
nen Sie ohne erneute Risikopriifung in 2 Baustein-Kombinationen
auf das Leben der jeweils —versicherten Person umwandeln.
Voraussetzung dafir ist, dass die Summe der neuen Garantiekapi-
talien bei Tod das zum Zeitpunkt der Umwandlung vereinbarte Ga-
rantiekapital bei Tod nicht Gberschreitet. Versicherungen fir mehr
als 2 Partner kénnen nicht umgewandelt werden.

(4) Auswirkungen

Wir berechnen die Beitrage fir die neue Versicherung nach versi-
cherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Rech-
nungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt der Umwandlung fiir Neuab-
schliisse von Bausteinen zur Altersvorsorge (Zukunftsrente) in
Kombination mit einem Baustein Hinterbliebenenvorsorge (Kapital
bei Tod) vorgesehen sind. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die
konkreten Auswirkungen.
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10.3 Wann kénnen Sie lhre Versicherung mit
vereinfachter Risikopriifung in eine Part-
nerversicherung umwandeln?

Sie kdnnen verlangen, dass wir Ihre RisikoLebensversicherung
Plus mit vereinfachter Risikoprifung in eine Versicherung fir 2
Partner (—Partnerversicherung) umwandeln und eine weitere
—versicherte Person in den Vertrag aufnehmen.

(1) Voraussetzungen

+ Heirat der —versicherten Person mit der in den Vertrag aufzu-
nehmenden weiteren versicherten Person oder

« Geburt eines gemeinsamen Kindes der versicherten Person und
der in den Vertrag aufzunehmenden weiteren versicherten Per-
son oder gemeinsame Adoption eines Minderjahrigen durch die
versicherte Person und der in den Vertrag aufzunehmenden
weiteren versicherten Person.

(2) Weitere Voraussetzungen

 Die in den Vertrag aufzunehmende weitere —versicherte Per-
son ist »rechnungsmaBig héchstens 45 Jahre alt.

 Sie missen die Umwandlung innerhalb von 6 Monaten seit Ein-
tritt eines der in Absatz 1 genannten Anl&sse verlangen.

3) Grenzen

Ab dem Zeitpunkt der Umwandlung in eine —Partnerversiche-
rung darf das vereinbarte Garantiekapital bei Tod héchstens
200.000 EUR betragen. Wenn das vor der Umwandlung vereinbar-
te Garantiekapital bei Tod 200.000 EUR Ubersteigt, wird das ver-
einbarte Garantiekapital bei Tod auf 200.000 EUR gesenkt.

(4) Auswirkungen

Wir berechnen den neuen Beitrag nach versicherungsmathemati-

schen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4

Absatz 2. Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Aus-
wirkungen.

10.4 Wann kénnen Sie das Garantiekapital bei
Tod ohne Risikopriifung erh6hen?

(1) Anlassunabhingige Erhéhung des Garantiekapitals bei
Tod

Sie kénnen verlangen, dass das vereinbarte Garantiekapital bei

Tod innerhalb der ersten 5 Jahre nach Versicherungsbeginn ohne

erneute Risikoprifung erhéht wird. Eine Erhéhung ist nicht mog-

lich, wenn

- die —»versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
eine der versicherten Personen in dem dem Erhéhungstermin
vorangegangenen Jahr langer als 14 Kalendertage durchge-
hend auBerstande war, ihre Berufstétigkeit auszuliben, oder

« lhre Versicherung ohne Risikoprufung oder mit vereinfachter Ri-
sikopriifung zustande gekommen ist oder

« lhre Versicherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Erset-
zung einer anderen Versicherung ohne erneute Risikoprifung
zustande gekommen ist.

(2) Anlassabhéangige Erh6hung des Garantiekapitals bei
Tod

Sie kénnen das vereinbarte Garantiekapital bei Tod ohne erneute

Risikopriifung bei den nachfolgend genannten Anlassen erhéhen,

wenn Sie die Erhéhung innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des

Anlasses verlangen. Die Anlasse miissen wahrend der Versiche-

rungsdauer eingetreten sein.

a) Geburt eines Kindes der —versicherten Person oder die Adop-
tion eines Minderjahrigen durch die versicherte Person;

b) Heirat der versicherten Person;

c) Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners der
versicherten Person;

d) Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur Finan-
zierung einer Immobilie, die mindestens einen Wert von 100.000
EUR hat;
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e) Bau oder Erwerb einer von der versicherten Person selbstge-
nutzten Immobilie;

f) Beendigung der Berufsausbildung oder Start in das Berufsleben
der versicherten Person;

g) Abschluss einer staatlich anerkannten akademischen Weiter-
qualifizierung (Bachelor, Master, Diplom, Magister, Staatsexamen
oder Promotion) durch die versicherte Person;

h) Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen Weiterqualifi-
zierung zum Fach-/Betriebswirt oder zum Techniker oder einer
Meisterpriifung durch die versicherte Person;

i) Die —versicherte Person erhalt Prokura.

j) Aufnahme einer selbststandigen beruflichen Tétigkeit der —ver-
sicherten Person, wenn die selbststédndige Tatigkeit die Mitglied-
schaft in der flr den Beruf zustandigen Kammer erfordert;

k) Ausscheiden der versicherten Person aus dem Beamtenverhalt-
nis und Wechsel in ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungs-
verhaltnis;

I) Erh6hung des Einkommens der versicherten Person unter fol-

genden Voraussetzungen:

« Wenn die —versicherte Person Arbeitnehmer ist, muss das
jahrliche Bruttoarbeitseinkommen (ohne variable Gehaltsbe-
standteile) im Vergleich zum vorangegangenen Kalenderjahr um
mindestens 10 Prozent erhdht sein.

« Wenn die —versicherte Person eine selbststandige Tatigkeit
auslbt, muss ihr hierdurch erzielter Gewinn vor Steuern in 3 auf-
einander folgenden Kalenderjahren jeweils um 10 Prozent héher
sein als ihr Gewinn vor Steuern, den sie in dem Kalenderjahr vor
dem 3-Jahres-Zeitraum erzielt hat.

m) Das jahrliche Bruttoarbeitseinkommen der —versicherten Per-
son Uberschreitet erstmals die Pflichtversicherungsgrenze in der
Gesetzlichen Krankenversicherung.

n) Das jahrliche Bruttoarbeitseinkommen der —versicherten Per-
son Uberschreitet erstmals die Beitragsbemessungsgrenze in der
Deutschen Rentenversicherung.

0) Wegfall eines Vertrags auf betriebliche Altersversorgung nach

§ 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) mit Hinterbliebenenversor-
gung, aufgrund dessen die —versicherte Person verfallbare Ver-
sorgungsanwartschaften hatte, unter folgender Voraussetzung:
Die —versicherte Person befindet sich in einem neuen, ungekin-
digten Arbeitsverhaltnis oder hat eine selbststandige berufliche Ta-
tigkeit aufgenommen, die die Mitgliedschaft in der fir den Beruf zu-
standigen Kammer erfordert.

p) Beitragsfreistellung eines Vertrags auf betriebliche Altersversor-
gung nach § 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) mit Hinterbliebe-
nenversorgung, aufgrund dessen der —versicherten Person ver-
fallbare oder unverfallbare Versorgungsanspriiche zustehen, unter
folgenden Voraussetzungen:
« Die —versicherte Person fuhrt den Vertrag auf betriebliche Al-
tersversorgung nicht als Privatvertrag mit eigenen Beitragen fort.
« Die —versicherte Person befindet sich in einem ungekiindigten
Arbeitsverhéltnis oder hat eine selbststandige berufliche Tatig-
keit aufgenommen, die die Mitgliedschaft in der fur den Beruf zu-
standigen Kammer erfordert.

Wir kénnen verlangen, dass Sie uns die Anlasse nachweisen.

(3) Weitere Voraussetzungen
« Die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
jede versicherte Person ist
o —rechnungsmaBig héchstens 50 Jahre alt, wenn Sie eine
anlassunabhéangige Erhéhung nach Absatz 1 verlangen.
o —rechnungsmaBig héchstens 53 Jahre alt, wenn Sie eine
anlassabhéngige Erhéhung nach Absatz 2 verlangen.
« lhre Versicherung ist nicht nach Ziffer 8.1 beitragsfrei gestellt.
- Die —versicherte Person ist nicht bzw. bei —Partnerversiche-
rungen sind alle versicherten Personen nicht —berufsunfahig.
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« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, dirfen Sie aus diesen Bausteinen keine Leistung erhal-
ten.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erflllt sind, kann das verein-
barte Garantiekapital bei Tod ohne erneute Risikoprifung nicht er-
héht werden.

(4) Grenzen

Fur die Erhéhung des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod nach

den Absatzen 1 und 2 ohne erneute Risikoprifung gelten folgende

Grenzen:

« Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod muss sich um mindes-
tens 2.500 EUR erhéhen.

« Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod darf sich
o bei einer anlassunabhangigen Erhéhung nach Absatz 1 um

hdchstens 25 Prozent pro Erh6hung, maximal um 50.000
EUR pro Erhéhung erhéhen.

o bei einer anlassabhangigen Erhéhung nach Absatz 2 um
héchstens 25 Prozent pro Anlass, maximal um 50.000 EUR
pro Anlass erhéhen.

» Die Summe mehrerer Erhdhungen des vereinbarten Garantieka-
pitals bei Tod aus allen bei uns bestehenden Vertrdgen auf das
Leben derselben —versicherten Person darf hochstens
100.000 EUR betragen.

(5) Auswirkungen

« Wir berechnen den neuen Beitrag fiir das erhdhte Garantiekapi-
tal bei Tod nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféahigkeitsvorsorge oder einen
Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen haben, werden
diese nicht erhéht.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

10.5 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung
aussetzen?

(1) Befristete Stundung der Beitragszahlung

Wenn |hr Vertrag bereits ein Jahr besteht, kdnnen Sie eine befris-
tete zinslose Stundung der Beitrage Uber einen zusammenhangen-
den Zeitraum von langstens 24 Monaten verlangen. Die Stundung
der Beitrage ist anlassunabhangig méglich, wenn die Versiche-
rungsdauer noch mindestens 3 Jahre betragt. In den letzten 3 Jah-
ren der Versicherungsdauer ist eine Stundung der Beitrage nur
moglich, wenn Sie arbeitslos oder in Elternzeit sind oder sich in
Kurzarbeit befinden oder als Beamter ohne Besoldung beurlaubt
sind.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Stundung grundsatz-
lich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeitraum der Ver-
sicherungsfall eintreten, werden die Versicherungsleistungen ledig-
lich um die nicht gezahlten Beitrage gekirzt, soweit dies rechtlich
zulassig ist. Nach Ablauf des Zeitraums der Stundung wird Ihre
Versicherung beitragspflichtig fortgefuhrt.

Eine erneute Stundung der Beitragszahlung ist nur méglich, wenn
die gestundeten Beitrage aus einer friitheren Stundung vollstandig
beglichen wurden.

(2) Nachweise

Wenn Sie in den letzten 3 Jahren der Versicherungsdauer eine
Stundung der Beitrage wegen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder El-
ternzeit oder als Beamter wegen Beurlaubung ohne Besoldung
verlangen, benétigen wir einen entsprechenden Nachweis, zum
Beispiel einen Bescheid der zustandigen Agentur fiir Arbeit. So-
bald Sie nicht mehr arbeitslos sind oder Sie sich nicht mehr in
Kurzarbeit oder Elternzeit befinden oder nicht mehr als Beamter
ohne Besoldung beurlaubt sind, miissen Sie uns hierliber unver-
zuglich informieren.

3) Nachzahlung der gestundeten Beitrage

Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, missen die in die-
sem Zeitraum gestundeten Beitrége in einem Betrag nachgezahlt
werden. Die Nachzahlung kann auch auf maximal 24 Monate ver-
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teilt werden, wenn die verbleibenden Versicherungsdauer noch
mindestens 24 Monate betragt. Betragt die verbleibende Versiche-
rungsdauer weniger als 24 Monate, kann die Nachzahlung der ge-
stundeten Beitrage maximal auf die verbleibende Versicherungs-
dauer verteilt werden. Wenn Sie Ihre Versicherung wahrend des
Stundungszeitraums kiindigen, missen Sie die bis zum Eingang
der Kiindigung gestundeten Beitrédge in einem Betrag nachzahlen.
Zahlen Sie die ausstehenden Beitrage nicht nach, gleichen wir die
ausstehende Nachzahlung durch Herabsetzung des vereinbarten
Garantiekapitals bei Tod nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen aus. Wird nach Herabsetzung das Mindestgarantie-
kapital von 10.000 EUR nicht erreicht, erlischt die Versicherung oh-
ne Zahlung eines Ruckkaufswerts.

Nach Ablauf des Stundungszeitraums werden wir Sie tber den
nachzuzahlenden Betrag informieren.

10.6 Wann konnen Sie in den Nichtrauchertarif
NR1 wechseln?

Wenn Sie keinen Nichtrauchertarif vereinbart haben und

- die —versicherte Person in den letzten 12 Monaten vor Antrag-
stellung des Nichtrauchertarifs nicht aktiv geraucht hat im Sinne
von Ziffer 3.1 Satze 4 und 5 und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

kénnen Sie beantragen, in den Nichtrauchertarif NR1 zu wechseln.

Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod andert sich nicht, es kann

sich jedoch gegebenenfalls Ihr vereinbarter Beitrag &ndern. Dabei

gelten die Regelungen nach Ziffer 3. Wir flihren dabei eine Risiko-

prifung durch.

Bei einem Wechsel in den Nichtrauchertarif NR1 berechnen wir die
Beitrage fir die neue Versicherung nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Rechnungsgrundlagen, die
wir bei Abschluss Ihrer RisikoLebensversicherung Plus zugrunde
gelegt haben. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten
Auswirkungen.

Wenn Sie Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, wird der Wechsel in den Nichtrauchertarif NR1 bei lhrer
Versicherung auch bei lhren Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsor-
ge bertcksichtigt. Bei einem Wechsel kénnen sich die Beitrage der
Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge @ndern. Wir berechnen die
Beitrage der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge nach den Re-
gelungen der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge im Abschnitt
"Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir Ihre Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge und Pflegezusatzrente?", Absatz "Rech-
nungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und in anderen Fal-
len". Auf Wunsch informieren wir Sie tUber die konkreten Auswir-
kungen.

10.7 Wann konnen Sie in den Nichtrauchertarif
NR10 wechseln?

Wenn Sie einen Nichtrauchertarif NR1 vereinbart haben und

« die —versicherte Person in den letzten 10 Jahren vor Antrag-
stellung des Nichtrauchertarifs NR10 nicht aktiv geraucht hat im
Sinne von Ziffer 3.1 Satze 4 und 5 und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

kénnen Sie beantragen, in den Nichtrauchertarif NR10 zu wech-

seln. Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod &ndert sich nicht, es

kann sich jedoch gegebenenfalls lhr vereinbarter Beitrag andern.

Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 3. Wir fiihren dabei eine

Risikopriifung durch.

Bei einem Wechsel in den Nichtrauchertarif NR10 berechnen wir
die Beitrage flr die neue Versicherung nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen. Dabei gelten die Rechnungsgrundlagen,
die wir bei Abschluss lhrer RisikoLebensversicherung Plus zugrun-
de gelegt haben. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkre-
ten Auswirkungen.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen

haben, wird der Wechsel in den Nichtrauchertarif NR10 bei Ihrer
Versicherung auch bei Ihren Bausteinen Berufsunféhigkeitsvorsor-
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ge bertcksichtigt. Bei einem Wechsel kdnnen sich die Beitrage der
Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge andern. Wir berechnen die
Beitrage der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge nach den Re-
gelungen der Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge im Abschnitt
"Welche Rechnungsgrundlagen gelten fir lhre Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge und Pflegezusatzrente?", Absatz "Rech-
nungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und in anderen Fal-
len". Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswir-
kungen.

10.8 Wann kdnnen Sie das vereinbarte Garan-
tiekapital bei Tod herabsetzen?

Sie kénnen das vereinbarte Garantiekapital bei Tod herabsetzen.

1) Voraussetzungen

- lhre RisikoLebensversicherung Plus ist nicht nach Ziffer 8.1 bei-
tragsfrei gestellt.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, darf die —versicherte Person nicht berufsunfahig sein
und es werden auch keine Leistungen wegen Krankschreibung
oder Leistungen wegen Krebs erbracht.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfillt sind, kann das verein-
barte Garantiekapital bei Tod nicht herabgesetzt werden.

(2) Grenzen
Das verbleibende Garantiekapital bei Tod muss mindestens
10.000 EUR betragen.

3) Auswirkungen

« Wir berechnen den neuen Beitrag fiir das herabgesetzte Garan-
tiekapital bei Tod nach versicherungsmathematischen Grundsat-
zen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder einen
Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen haben, verringern
sich die versicherten Leistungen und die Beitrage dieser Bau-
steine.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

11. Abanderungen zur RisikoLebensversiche-
rung Plus E307

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder lhrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fur die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung Ris1: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Bonus

Ziffer 2.2 Absatz 3 wird ersetzt durch:

"(3) Beteiligung am Uberschuss

Wir beteiligen die RisikoLebensversicherung Plus in Abhangigkeit
von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uberschuss- bzw.
Untergruppe an den erzielten Uberschiissen (laufende Uber-
schussanteile).

a) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2 Absatz 2) und die jeweilige —BezugsgroBe zu-
grunde.
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Die festgelegten — Uberschussanteilsitze legen wir jahrlich je-
weils zu Beginn eines Versicherungsjahres flr die Dauer des Ver-
sicherungsjahres zugrunde.

—BezugsgroBe ist das vereinbarte Garantiekapital bei Tod.

b) Verwendung der laufenden Uberschussanteile

Ihre Versicherung erhélt zu Beginn jedes Versicherungsjahres
Uberschussanteile in Form einer zusatzlichen beitragsfreien Risi-
koLebensversicherung Plus (Bonus), die mit Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres oder mit Beendigung des Vertrags endet. Der
Bonus wird in Prozent des zum Zeitpunkt der Falligkeit gliltigen
Garantiekapitals bei Tod festgesetzt.

c) Folgen einer Anderung der Uberschussanteilsitze

Die Uberschussanteile, die zur Finanzierung einer zusétzlichen Ri-
sikoLebensversicherung Plus (Bonus) bestimmt sind, kénnen auf-
grund der jéhrlichen Festlegung durch den Vorstand in einem Ver-
sicherungsjahr unter denen des Vorjahres liegen. In diesem Fall
kénnen Sie das vereinbarte Garantiekapital bei Tod ohne erneute
Risikopriifung so weit beitragspflichtig anheben, dass es mit dem
Bonus die Summe aus bisherigem Garantiekapital bei Tod und Bo-
nus des Vorjahres erreicht. In einem solchen Fall werden wir Sie
rechtzeitig informieren. Sie haben dann 6 Wochen Zeit, sich fir die
Erhéhung zu entscheiden.

In einem solchen Fall erhdht sich der Beitrag nicht im selben Ver-
haltnis wie die Versicherungsleistung.

Die erhdhten Beitrage und Leistungen errechnen sich nach den

Vertragsdaten am Erhéhungstermin, insbesondere nach

« dem —rechnungsméBigen Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« der restlichen Versicherungsdauer,

« der Beitragszahlungsdauer,

- einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.

Wir berechnen die Beitrags- und Leistungserhéhungen nach versi-
cherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelun-
gen nach Ziffer 1.4 Absatz 2."

Ziffer 7.1 Absatz 1 a) letzter Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines
Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage erheben wir erst nach Ab-
lauf des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebs-
kosten in Héhe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage in gleichméBigen Jahresbetragen
verteilt haben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskos-
ten entnehmen wir jedem eingezahlten Beitrag."

Ziffer 7.1 Absatz 1 b) wird ersetzt durch:

"Erh6hungen der Summe der vereinbarten Beitrage belasten wir
wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

« Wenn sich Leistungen wahrend der Vertragsdauer durch Zah-
lung von Beitradgen erhdhen, zum Beispiel bei Erhéhung des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Ziffer 10.4) oder
beim dynamischen Zuwachs, belasten wir lhren Vertrag mit Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der Differenz aus erhéhtem vereinbarten
Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-
lungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichmaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag.

- Bei einer Verlangerung lhres Versicherungsschutzes (siehe Zif-
fer 10.1) belasten wir Ihren Vertrag mit Abschluss- und Ver-
triebskosten (—Kosten) in Hohe
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o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer
vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verlan-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich eingezahlten Beitrdge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag."

Ziffer 10.1 Absatz 3 wird ersetzt durch:

"(3) Grenzen

Ab dem néchsten Beitragszahlungstermin nach Verlangerung gel-

ten folgende Grenzen:

» Das vor der Verlangerung vereinbarte Garantiekapital bei Tod
zuzlglich Bonus darf nicht Gberschritten werden.

« Die Summe der vereinbarten Garantiekapitalien bei Tod zuzig-
lich Bonus aller bei uns bestehenden Vertrage auf das Leben
derselben —versicherten Person, die sich in der zusétzlichen
Versicherungsdauer befinden, darf héchstens 500.000 EUR be-
tragen; gegebenenfalls wird daher das vor der Verlangerung
vereinbarte Garantiekapital bei Tod lhrer Versicherung zuziglich
Bonus in der zusatzlichen Versicherungsdauer gesenkt."

Abanderung Ris2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Die Worte "Versicherung" und "Vertrag" beziehen sich auf die ein-
zelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf den Gruppenvertrag. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung und der
Fristen.

Auf die Vorlage eines Versicherungsscheins nach Ziffer 6.1 kann
verzichtet werden.

Ziffer 6.1 4. und 5. Aufzahlungspunkt gelten nur fur die mit Risiko-
prifung abgeschlossenen Versicherungen. Fir die ohne Risikopri-
fung abgeschlossenen Versicherungen werden Ziffer 6.1 4. und 5.
Aufzahlungspunkt wie folgt geandert:

» "ein Nachweis Uber die Todesursache".

Das Umwandlungsrecht nach Ziffer 10.2 kann nur wahrgenommen
werden, wenn der Umtausch fir samtliche Risikoversicherungen
des Gruppenvertrags oder fur Risikoversicherungen eines nach
objektiven Merkmalen umschriebenen Personenkreises innerhalb
des Gruppenvertrags vorgenommen wird.

Abanderung Ris3: Die Versicherung ist mit dyna-
mischem Zuwachs abgeschlossen.

(1) Erhéhung des Beitrags
Der Beitrag fur lhre Versicherung erhdht sich jahrlich um 3 Prozent
des Vorjahresbeitrags.

Die Erhéhungen des Beitrags erfolgen jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjah-
res.

(2) Erhéhung der Leistungen und geltende Rechnungsgrund-
lagen

a) Grundsatz fiir die Leistungserhohungen

Die Beitragserhéhung bewirkt eine Erhdhung der Versicherungs-
leistungen ohne erneute Risikoprifung. Die Leistungen aus abge-
schlossenen Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsorge und Kapital
bei Unfalltod werden im selben Verhaltnis wie die Leistung des
Grundbausteins erhéht. Dabei gilt folgende Ausnahme: Wenn eine
jahrliche Berufsunfahigkeitsrente vereinbart ist, die hdher ist als 4,5
Prozent des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod, wird die jahrli-
che Berufsunfahigkeitsrente nur um 4,5 Prozent des Erhéhungsbe-
trags des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod erhoht.
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Die Leistungen erhdhen sich nicht im selben Verhaltnis wie die
Beitrage.

Die erhdhten Leistungen errechnen sich nach den Vertragsdaten

am Erhéhungstermin, insbesondere nach

- dem —rechnungsmaéBigen Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« der restlichen Versicherungsdauer,

« der Beitragszahlungsdauer,

- einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.

Es gelten hierfir die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

b) Erhéhungstermin der Leistungen

Die Erh6hungen der Leistungen erfolgen jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjah-
res.

c) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhéhung beginnt am
Erhéhungstermin.

(3) Information liber die Erh6hungen

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhéhungstermin eine Mitteilung
Uber die H6he des Beitrags und der Leistungen infolge der Erhé-
hung.

Nach einer Erhéhung kénnen die Garantieleistungen bei Beitrags-
freistellung und der Abzug nicht mehr der lhrem Dokument "Versi-
cherungsinformationen” im Abschnitt "Welche Garantieleistungen
ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Ende der Versiche-

rungsdauer?" beigefiigten Tabelle entnommen werden.

(4) Spatestmaoglicher Termin fiir die Erhéhungen

Die Erhéhungen kénnen bis zum Ablauf der Beitragszahlungsdau-
er erfolgen, langstens jedoch bis die —versicherte Person das
—rechnungsmaBige Alter von 55 Jahren erreicht hat. Die letzte
Erhéhung ist spatestens 3 Jahre vor Ablauf der Versicherungsdau-
er moglich.

(5) Riickwirkender Wegfall von Erhéhungen

Die Erhdhungen entfallen riickwirkend, wenn Sie diesen bis zum
Ende des 1. Monats nach dem Erhéhungstermin widersprechen
oder den 1. erhdhten Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach
dem Erh6éhungstermin zahlen.

(6) Aussetzung zukiinftiger Erhéhungen

Sie kdnnen ohne Angabe von Griinden die Erhéhung beliebig oft
aussetzen. Unterbliebene Erhéhungen kdnnen Sie nur mit unserer
Zustimmung nachholen.

Wenn Sie bei Ihrer Versicherung eine Stundung der Beitrage ver-
langen, erfolgen in dieser Zeit keine Erhéhungen.

(7) Aussetzung von Erhéhungen wegen eines Leistungsfalls
Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, erfolgen keine Erhéhungen, solange Ihre Beitragszahlungs-
pflicht wegen Berufsunfahigkeit ganz oder teilweise entfallt, oder
wenn wir Leistungen wegen Krankschreibung oder Leistungen we-
gen Krebs erbringen. Erhéhungen, die nach dem Termin, ab dem
Leistungen aus den Bausteinen Berufsunféhigkeitsvorsorge er-
bracht werden missen, aber noch vor Anerkennung der Berufsun-
fahigkeit durchgefiihrt worden sind, werden riickgangig gemacht.

(8) Sonstige Bestimmungen

a) Im Rahmen des Vertrags getroffene Vereinbarungen

Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Vereinbarungen, auch
die Bezugsrechtsverfligung, erstrecken sich ebenfalls auf die Erhé-
hung der Leistungen.

b) Selbsttétung der versicherten Person

Die planméaBige Erhéhung der Versicherungsleistungen setzt die in
Ziffer 5.2 hinsichtlich der Selbsttétung genannten Fristen nicht er-
neut in Lauf.
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Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteinlbergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemaB und vollstdndig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstande, die fiir unsere Entschei-
dung, den Vertrag Gberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieBen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch fur Fragen nach gefahrerheblichen
Umstanden, die wir lhnen nach lhrer Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person

Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - fir die wahrheitsgemaBe und vollstandige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
stéanden fur Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen kénnen wir

» vom Vertrag zuriicktreten,

- von unserer Leistungspflicht frei sein,

« den Vertrag kiindigen,

 den Vertrag &ndern oder

« den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsén-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsanderung und Kiindigung,
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Riickkaufswert und Abzug bei Riicktritt oder Anfech-
tung
Wenn wir vom Vertrag zurlcktreten oder den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anfechten, zahlen wir, sofern Sie im Kiindigungs-
fall einen Anspruch auf einen Ruckkaufswert haben, den Ruick-
kaufswert lhrer Versicherung, der auch im Falle Ihrer Kindigung
zum Zeitpunkt des Rucktritts bzw. der Anfechtung gezahlt wirde.
Von diesem Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erlautern wir Ihnen auch die
Griinde fir diesen Abzug. Wir sehen den Abzug als angemessen
an. Dies missen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber
nachweisen, dass der Abzug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur
in geringerer H6he angemessen ist, entfallt der Abzug oder wir set-
zen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab.

c) Frist fiir die Ausiibung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kindigung und zur Vertragsan-
derung erléschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als

E---B0001Z0 (014) 12/2025

5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
tragt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Tauschung erlischt,
wenn seit der Abgabe lhrer Vertragserklarung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) lhr Kiindigungsrecht bei Vertragsanderung

Wenn wir im Rahmen einer Vertragsédnderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhéhen oder die Gefahrabsicherung fiir einen
nicht angezeigten Umstand ausschlieBen, kdnnen Sie den Vertrag
nach MaBgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kundigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Die Absétze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-

schutz nachtréglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-

halb eine erneute Risikoprifung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis

Die Auslibung des Rechts auf Rickiritt, Kiindigung, Anfechtung
oder Vertragsanderung bedarf der Schriftform. Die Auslibung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erflllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht

Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollméch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklarung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so kénnen wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklarung als
bevollmé&chtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:

21 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

2.2  Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

2.3  Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

2.1 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?

(1) Zahlungsperiode

Den Beitrag fiir lhre Versicherung missen Sie

« in einem einmaligen Beitrag zahlen oder

- als laufende Beitrage entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beitrage sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Félligkeit der Versicherungsbeitriage
a) Erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziiglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
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der Versicherungsschutz erst spéter beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fallig.

b) Folgebeitrage
Folgebeitrage sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode féllig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Falligkeit unver-
zliglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) ver-

einbart ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn

- wir den Beitrag bei Falligkeit einziehen kénnen und

- der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

Wenn wir einen falligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverziglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert haben.

(4)  Ubermittlungsrisiko
Die Ubermittlung des Beitrags erfolgt auf Inre Gefahr und lhre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat

Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfir ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beitrage
Monatliche Beitrdge missen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs

Wenn wir einen félligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie

dies zu vertreten haben,

« konnen wir fur die Zukunft verlangen, dass Zahlungen auBer-
halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;

« sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine
vierteljahrliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefahrdung des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhangig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Fur Ver-
sicherungsfalle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass lhre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit kbnnen wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, E-
Mail) oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewiesen

haben.

(2) Unser Riicktrittsrecht

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Ruicktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.
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23 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen wir
Ihnen auf lhre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) eine
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wo-
chen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes
bei erfolglosem Fristablauf

Fur Versicherungsfalle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-

frist eintreten, entfallt oder vermindert sich der Versicherungs-

schutz, wenn

« Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und

« wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

(4) Unser Kiindigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, kénnen wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir kénnen die Kiindigung bereits mit der Fristsetzung erklaren.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kiindigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kiindigung ausdriicklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten
Betrag nachzahlen

Unsere Kindigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,

wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-

zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kiindigung oder, wenn die

Kindigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit

Ablauf der Zahlungsfrist.

Fir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Ubermittlung notwendiger Informationen,
Daten und Unterlagen
Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, missen Sie uns die hierfiir not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverziiglich - das heiBt ohne schuld-
haftes Zdgern - zur Verfligung stellen. Dies gilt auch, wenn sich
nachtraglich Anderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss
oder auf Nachfrage zur Verfiigung gestellten Informationen, Daten
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an lhrem Vertrag hat und auch dessen

Status fir Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet.
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(2) Notwendige Informationen

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
sténde, die fur die Beurteilung Ihrer persdnlichen steuerlichen An-
sassigkeit, der steuerlichen Anséssigkeit dritter Personen, die
Rechte an lhrem Vertrag haben, und der steuerlichen Anséssigkeit
des Leistungsempfangers maBgebend sein kénnen. Dazu zahlen
vor allem die deutsche oder auslandische steuerliche Ansassigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn flr uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, mUssen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellen, missen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen
Ansassigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden.

Wenn Sie lhren Mitwirkungspflichten nach den Absatzen 1 und 2
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zurilickzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur die Erfillung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfligung
gestellt haben.

4. Abanderungen zum Teil B

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung B1: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-
sen.

Auch bei monatlicher Beitragszahlung kann vereinbart werden,
dass die Beitragszahlung nicht durch Lastschriftverfahren erfolgt.
Es entfallen Ziffer 2.1 Absatz 3 S&tze 2 und 3 sowie Absatz 5.

Abanderung B2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen treten die vorher in den Ziffern 2.2 und 2.3
genannten Rechtsfolgen bei Zahlungsverzug fiir den Gruppenver-
trag ein, selbst wenn nur ein Teilrlickstand besteht.
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Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1) Grundsatz

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Fur Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachtraglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch fir diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

1) Inhaber

Wir kénnen den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfliigungen

Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingerdumt oder widerru-
fen hat oder Anspriiche abgetreten oder verpfandet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfugung in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) an-
gezeigt hat.

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt fiir Ihren Vertrag?

Far lhren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Adressaten fiir Beschwerden

An wen kénnen Beschwerden gerichtet werden?

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemdglichkei-
ten zur Verflgung:

1) Beschwerde bei uns oder lhrem Vermittler

Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an uns. Sie
erreichen uns auf jedem Kontaktweg, beispielsweise telefonisch
(0800 4100104), per E-Mail (lebensversicherung@allianz.de)
oder auf dem Postweg (Allianz Lebensversicherungs-AG,
10850 Berlin). Weitere Informationen hierzu sowie ein Online-Be-
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schwerdeformular finden Sie unter www.allianz.de/service/be-
schwerde/. Sie kdénnen lhre Beschwerde auch an lhren Versiche-
rungsvermittler richten.

(2) Beschwerde beim Ombudsmann fiir Versicherungen
Sie haben auch die Méglichkeit, sich miindlich, schriftlich oder in
jeder anderen geeigneten Form an den Ombudsmann fir Versi-
cherungen zu wenden (Anschrift: Versicherungsombudsmann
e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Telefon: 0800 369 6000;
Fax: 0800 369 9000; E-Mail: beschwerde@versicherungsom-
budsmann.de; Online-Schlichtungsantrag: www.versiche-
rungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser unabhangigen und fir Verbraucher kostenfrei arbei-
tenden Schlichtungsstelle teil. Der Ombudsmann antwortet auf je-
de Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fallen einen
Schlichtungsvorschlag.

(3) Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor
Versicherungsaufsicht. Im Fall einer Beschwerde kénnen Sie sich
auch an diese wenden (Anschrift: Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;
Fax: 0228 41 08 15 50; Online-Beschwerdeformular: www.ba-
fin.de). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter der Ver-
braucher-Telefonnummer 0800 2 100 500.

(4) Rechtsweg
Unabhangig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Még-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

5. Zustandiges Gericht

Wo kénnen Anspriiche gerichtlich geltend ge-
macht werden?

(1) Zustandiges Gericht fiir Ihre Klagen gegen uns

Sie kénnen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das fir unseren
Geschaftssitz oder fur die Niederlassung zusténdig ist, die lhren
Vertrag verwaltet. Sie kénnen auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewdhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschéaftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstande bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dirfen, kénnen Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zustandiges Gericht fiir Klagen gegen Sie

Klagen aus dem Versicherungsvertrag miissen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, lhren gewdhnlichen
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch

Ihr gewdhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, kénnen wir Klage bei
dem Gericht erheben, das fiir unseren Geschaftssitz oder die Nie-

derlassung zustandig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-

spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteiféahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
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Abanderungen zum Teil C - Allgemeine Regelungen

schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschaftssitz. Ist deren Geschéftssitz
unbekannt, kénnen wir Klage bei dem Gericht erheben, das fur un-
seren Geschéaftssitz oder die Niederlassung zustandig ist, die lhren
Vertrag verwaltet.

3) Zusténdiges Gericht, wenn Sie auBerhalb der Européi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres gewdhnlichen Aufent-

halts nach Vertragsschluss in einen Staat auBerhalb der Européi-

schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kdn-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschlieBlich bei dem Gericht
erheben, das fur unseren Geschaftssitz oder die Niederlassung zu-
standig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

6. Verjahrung

Wann verjahren die vertraglichen Anspriiche
nach dem Gesetz?

(1) Verjahrungsfrist und maBgebliche gesetzliche Regelun-
gen

Die Anspriiche aus dem Vertrag verjahren nach § 195 Birgerliches

Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und

Unterbrechung der Verjahrung sind in §§ 195 bis 213 Blrgerliches

Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjahrung wéahrend unserer Leistungs-
prifung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,

ist dessen Verjahrung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-

nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform

(zum Beispiel Brief, E-Mail) zugeht.

7. Informationen wéhrend der Vertragslauf-
zeit
Sie erhalten jahrlich, ab dem 2. Versicherungsjahr bis zum Beginn
der Leistungsphase, eine Mitteilung, der Sie die Hohe der Versi-
cherungsleistung und bei einem Baustein Altersvorsorge zusétzlich
den Stand Ihres Kapitals entnehmen kénnen.

Sie kénnen diese Auskunft auch jederzeit auf Wunsch erhalten.

8. Abanderungen zum Teil C

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fur lhren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder lhrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fur die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abénderung C1: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen bezieht sich der Beitrag auf den Anfangsbe-
stand des Gruppenvertrags.
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Abanderung C2: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-

sen.

Ziffer 2 Absatz 2 entfallt.
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Erlauterung von Fachausdriicken

Hier definieren wir wichtige Fachausdriicke. Im Text des 1. Bausteins haben wir diese Fachausdriicke mit einem "—" markiert. Beispiel:

—Versicherungsnehmer.

Berufsunfahigkeit:

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt

vor, wenn die versicherte Person

« in Folge Krankheit, Kérperverletzung oder eines mehr als alters-
entsprechenden Krafteverfalls,

« die arztlich nachzuweisen sind,

- voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen auBerstande ist oder
bereits 6 Monate ununterbrochen auBerstande gewesen ist, ih-
ren Beruf auszuiben,

+ und sie auch keine andere Tétigkeit ausubt, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht und die sie aufgrund ihrer Ausbildung
und Fahigkeiten austben kann.

Die versicherte Person ist auch berufsunféhig im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen, wenn die genannten Voraussetzungen
nur zu einem bestimmten Grad erflllt sind und damit eine teilweise
Berufsunfahigkeit vorliegt.

Bewertungsreserven:

Bei der Bewertung unserer Kapitalanlagen kénnen Bewertungsre-
serven entstehen. Diese ergeben sich, wenn der Marktwert der Ka-
pitalanlagen tber dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in
unserer Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen
fur Sicherheit und erméglichen es, kurzfristige Schwankungen auf
den Kapitalméarkten auszugleichen.

BezugsgroBe:

FUr die Beschreibung der jeweiligen BezugsgrdBen, auf die sich
die Uberschussanteilsitze beziehen, verwenden wir versiche-
rungsmathematische Begriffe. Die BezugsgrdBen hangen vor al-
lem vom Baustein, vom vereinbarten Beitrag und der Héhe des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod ab. Wir ermitteln die Be-
zugsgrdéBen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik.

Deckungskapital:

Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet. Es ist die Basis fiir den Rick-
kaufswert, die Ablaufleistung und die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven.

Deckungsriickstellung:

Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, fir ihre Verpflichtungen ge-
genlber ihren Versicherungsnehmern Deckungsriickstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit kiinftigen Versicherungsbeitragen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kénnen.
Die Deckungsruickstellung wird entsprechend der Vorschriften der
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsrickstellungsverordnung berechnet.

Kosten:

Kosten im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind die Kos-
ten, welche in der Beitragskalkulation berlcksichtigt wurden (Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten). Die Ver-
waltungskosten entsprechen den ubrigen Kosten nach § 2 Absatz
1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versiche-
rungsvertragen (VVG-InfoV). Zu den Kosten im Sinne dieser Versi-
cherungsbedingungen gehdren auBerdem die Kosten, die aus von
Ihnen veranlassten Griinden erhoben werden kdnnen.

Partnerversicherungen:

Bei Partnerversicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.
Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf die
versicherte Person beziehen, gelten fir Partnerversicherungen ent-
sprechend. Hierbei genligt es - wenn in den Versicherungsbedin-
gungen nicht abweichend geregelt -, dass der in den Versiche-
rungsbedingungen genannte Umstand bei einer der versicherten
Personen eintritt.
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RechnungsmaBiges Alter:

Das rechnungsmaBige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind. Beispiel: Sie sind rechnerisch bereits dann 62
Jahre alt, wenn Sie in weniger als 6 Monaten lhren 62. Geburtstag
haben.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der fir die Finanzierung der
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung:

Die Rickstellung fur Beitragsriickerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Riickstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Riickstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Anspriiche der Versicherungsnehmer auf kiinftige Uberschussbe-
teiligung. Sie ermdglicht es, Schwankungen - wie sie insbesondere
bei Kapitalertragen haufig vorkommen - im Zeitverlauf auszuglei-
chen.

Tafeln:

Mit Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fir bestimmte Ereig-
nisse ermitteln. Sie sind Grundlage unserer Berechnungen, mit de-
nen wir die Erfillung unserer vertraglichen Verpflichtungen sicher-
stellen kdnnen.

« Mit Sterbetafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fiir Todesfalle
ermitteln.

« Mit weiteren Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten anderer
Versicherungsfalle wie zum Beispiel fir den Eintritt oder Wegfall
der Berufsunfahigkeit oder Pflegebedrftigkeit ermitteln. Wir
kénnen auBerdem Wahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse
feststellen, wie zum Beispiel flr die Sterblichkeit von Berufsunfa-
higen oder Pflegebedirftigen oder die Wiederverheiratung.

Uberschussanteilsatz:

Die Uberschussanteilsitze werden als Prozentsatze bestimmter
BezugsgrdBen festgelegt. Dies erfolgt jeweils flr die einzelnen
Uberschuss- und Untergruppen sowie fiir die verschiedenen Arten
der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Teil A - RisikoLebensversi-
cherung Plus). Die Uberschussanteilsatze werden jeweils in Pro-
zent im Anhang des Geschéaftsberichts genannt oder dem Versi-
cherungsnehmer auf andere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:

Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlassig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnisse in der Versicherungsma-
thematik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar
achtet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegenuber
den Versicherungsnehmern dauerhaft erfiillt werden kénnen und
dass bei der Berechnung der Beitrdge und der Deckungsriickstel-
lungen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 141
Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein. Bei Partnerver-
sicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.

Versicherungsnehmer:

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.
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Allianz Lebensversicherungs-AG

Versicherungsbedingungen

Allianz ()

Diese Versicherungsbedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bau-
steinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen
die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben wer-
den besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie
beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die flr alle Bau-
steine gelten, finden Sie auch in Teil B.

RisikoLebensversicherung Plus E307

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang

2. Leistung aus der Uberschussbeteiligung

3. Regelungen bei Vereinbarung eines Nichtrauchertarifs ... 3
4.  Leistungsempfanger und Uberweisung der Leistungen.... 4
5.  Leistungsausschliisse und Leistungseinschrankungen.... 5
6.  lhre Mitwirkungspflichten ...........cccooiiiiininnnceece 5
7. Kosten Inres Vertrags........ccceeverereeeeneencnenene e 6
8.  Beitragsfreistellung .........ccoooeeeniiinieiiiees e 6
9. KUNAIGUNG ...ttt 7
10. Vertragliche Gestaltungsmdglichkeiten..........c.ccccveveieees 7
11. Abanderungen zur RisikoLebensversicherung Plus E307 11

Teil B - Pflichten fiir alle
Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteintbergreifende Pflichten und
Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in
Teil A. Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbe-
reich nicht ausdrticklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.
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4. Abanderungen zum Teil B......cooeierieieiiiic e 15

Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich
nicht ausdriicklich beschrankt ist, fliir den gesamten Vertrag.

Informationen wahrend der Vertragslaufzeit ..................... 17
Abanderungen zum Teil C......ccoiiiiiiiiieiiieceeee 17
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Erlauterung von
Fachausdriicken

Am Ende unserer Versicherungsbedingungen finden Sie Definitio-
nen zu den wichtigsten im Text verwendeten Fachausdriicken. Im
Text des 1. Bausteins haben wir diese Fachausdriicke mit einem
"—" markiert. Beispiel: —Versicherungsnehmer.
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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besonde-
re Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die fir alle Bausteine gelten, finden

Sie auch in Teil B.

RisikoLebensversicherung Plus E307

Hier finden Sie die Regelungen Ihrer RisikoLebensversicherung
Plus. Wenn lhr Vertrag weitere Bausteine enthalt, wird in den Re-
gelungen dieser weiteren Bausteine lhre RisikoLebensversiche-
rung Plus als Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang

Inhalt dieses Abschnitts:

1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

1.2  Welche Leistungen erbringen wir bei einer schweren
Krankheit mit einer Restlebenserwartung von maximal
12 Monaten?

In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir lhre Versiche-
rung?

g

1.1 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

(1) Leistung bei Tod

Wenn die —versicherte Person vor dem vereinbarten Ende der
Versicherungsdauer stirbt, zahlen wir das fiir diesen Fall vereinbar-
te Garantiekapital bei Tod. Bei Versicherungen fir mehrere Partner
(—Partnerversicherungen) zahlen wir das vereinbarte Garantie-
kapital bei Tod der zuerst sterbenden Person.

Wenn mehrere —versicherte Personen gleichzeitig sterben, zah-
len wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod nur einmal.

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.
(2) Erhéhte Leistung bei Tod in besonderen Situationen

a) Geburt oder Adoption eines Kindes

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach der Geburt eines Kindes der versicherten Person oder nach
der Adoption eines Minderjahrigen durch die versicherte Person
stirbt, zahlen wir ein Kapital in Héhe von 25 Prozent des vereinbar-
ten Garantiekapitals bei Tod, héchstens jedoch 50.000 EUR, zu-
satzlich zu den Leistungen nach Absatz 1. Bei Mehrfachgeburten
oder Mehrfachadoptionen zahlen wir das Kapital nur einmal.

Wenn Sie uns Uber die Geburt oder Adoption innerhalb von 3 Mo-
naten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren, verlén-
gert sich dieser erhdhte Todesfallschutz auf insgesamt 9 Monate.

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

b) Baubeginn oder Erwerb einer Inmobilie

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach dem Baubeginn oder Erwerb einer Immobilie stirbt, zahlen wir
ein Kapital in H6he von 25 Prozent des vereinbarten Garantiekapi-
tals bei Tod, héchstens jedoch 50.000 EUR, zusatzlich zu den
Leistungen nach Absatz 1. Die Frist beginnt ab der Baufreigabe
bzw. mit Abschluss des notariellen Kaufvertrags.

Wenn Sie uns Uber den Bau oder Erwerb einer Immobilie innerhalb
von 3 Monaten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren,
verlangert sich dieser erhdhte Todesfallschutz auf insgesamt 9 Mo-
nate. Die Frist beginnt ab der Baufreigabe bzw. mit Abschluss des
notariellen Kaufvertrags.

E---A0307Z0 (017) 06/2025

Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei einer
schweren Krankheit mit einer Restlebens-
erwartung von maximal 12 Monaten?

Sie kdnnen verlangen, dass wir das vereinbarte Garantiekapital bei
Tod bei einer schweren Krankheit mit einer Restlebenserwartung
von maximal 12 Monaten bereits vor dem Tod der —versicherten
Person zahlen.

Bei Versicherungen fiir mehrere Partner (—Partnerversicherun-
gen) zahlen wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod bei einer
schweren Krankheit einer der —versicherten Personen.

Wenn mehrere —versicherte Personen gleichzeitig schwer er-
kranken, zahlen wir das vereinbarte Garantiekapital bei Tod nur
einmal.

(1) Voraussetzungen

- Die —versicherte Person bzw. eine der versicherten Personen
erkrankt wahrend der Versicherungsdauer an einer schweren
Krankheit. Eine schwere Krankheit ist jede fortschreitende, un-
heilbare Krankheit, die innerhalb von 12 Monaten zum Tode flh-
ren wird. Die Prognose Uber die Lebenserwartung muss durch
einen Facharzt der entsprechenden Fachrichtung gestellt wer-
den, der in Deutschland praktiziert. MaBgeblich fiir die Prognose
Uber die Lebenserwartung ist der Zeitpunkt, zu dem eine Leis-
tung wegen schwerer Krankheit verlangt wird.

- Die verbleibende Versicherungsdauer betragt mehr als 12 Mo-
nate.

(2) Auswirkungen
Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

(3) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod oder Bausteine Be-
rufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen haben, erléschen diese.

Wenn wir zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Leistung wegen schwerer
Krankheit gezahlt wird, eine Berufsunfahigkeitsrente zahlen, erbrin-
gen wir diese Leistung unverandert weiter.

1.3 In welchen Landern besteht Versiche-
rungsschutz?

Der Versicherungsschutz aus lhrer RisikoLebensversicherung Plus
besteht weltweit.

1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir
lhre Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsschluss

Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir fir die Berechnung

der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:

« unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T DIFF U"
(—Tafeln),

« den —Rechnungszins 1,0 Prozent und

« die —Kosten der RisikoLebensversicherung Plus (siehe dazu
Ziffer 7.1).

Wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, verwenden wir
fur die Berechnung der garantierten Leistungen dieser Bausteine
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Teil A - RisikoLebensversicherung Plus E307

weitere —Tafeln, die wir lhnen in den Regelungen dieser Baustei-
ne nennen.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und
in anderen Faéllen

Bei Leistungserhéhungen (zum Beispiel durch Zuwachs) berech-

nen wir die hinzukommenden Leistungen grundséatzlich mit den

Rechnungsgrundlagen (insbesondere —Rechnungszins, —Ta-

feln und —Kosten der RisikoLebensversicherung Plus), die wir bei

Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhdhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) fur die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Versicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, kénnen wir
fur die Leistungserhdhungen auch diese verwenden. Wenn sich
nach einer Leistungserhéhung die fir die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut an-
dern, kénnen wir flr weitere Leistungserh6hungen die geanderten
Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Leis-
tungserhéhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibe-
halten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Leistungserhéhung, werden wir
Sie hierliber informieren.

Bei Leistungserhéhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistungen héchstens die Prozentsatze der —Kosten
der RisikoLebensversicherung Plus zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

AuBer bei Leistungserhéhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdricklich darauf hingewiesen wird.

2. Leistung aus der Uberschussbeteiligung

Fur die Uberschussbeteiligung gelten die folgenden Regelungen.
Falls firr einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschussbeteiligung?

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Uberschiissen?

2.3  Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den Bewertungsre-
serven?

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschuss-
beteiligung?

(1) Keine Garantie der Hohe der Uberschussbeteiligung
Wir kénnen die Uberschussbeteiligung der Hohe nach nicht
garantieren. Zum einen hangt die Hohe der Uberschussbeteili-
gung von vielen Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns
nur begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung der von
uns versicherten Risiken und der Kosten ist von Bedeutung. Zum
anderen erfolgt die Uberschussbeteiligung nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren (siehe dazu im Einzelnen die Ziffer
2.2). Im ungiinstigsten Fall kann die Uberschussbeteiligung Ih-
res Vertrags der H6he nach null sein.

Wir informieren Sie jahrlich tiber die Entwicklung der Uberschuss-
beteiligung.

(2) Komponenten der Uberschussbeteiligung

Die Uberschussbeteiligung umfasst 2 Komponenten:

- die Beteiligung an den Uberschiissen (siehe dazu insbesondere
die Ziffer 2.2) und

- die Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe dazu ins-
besondere die Ziffer 2.3).
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Wir beachten bei der Uberschussbeteiligung die jeweils geltenden

Vorgaben

« des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere § 153
VVG,

» des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere die
§§ 139 und 140 VAG

« sowie die dazu ergangenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung, insbesondere die Verordnung tber die Min-
destbeitragsriickerstattung in der Lebensversicherung (Mindest-
zuflihrungsverordnung - MindZV).

(3) MaBgebende Uberschiisse und Bewertungsreserven
Grundlage fiir die Beteiligung am Uberschuss ist der Uberschuss,
den wir jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) ermitteln. Wir legen
mit der Feststellung des Jahresabschlusses - unter Beachtung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben - fest, welcher Teil des jahrlichen Uber-
schusses fir die Uberschussbeteiligung aller tiberschussberechtig-
ten Vertrage zur Verfligung steht. Diesen Teil des Uberschusses
fihren wir der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung zu,
soweit er nicht unmittelbar den tberschussberechtigten Vertragen
gut geschrieben wird. Die — Riickstellung fiir Beitragsruick-
erstattung darf nur fir die Uberschussbeteiligung der —Versiche-
rungsnehmer verwendet werden. Nur in gesetzlich festgelegten
Ausnahmefallen kénnen wir hiervon mit Zustimmung der fur uns
zusténdigen Aufsichtsbehdrde abweichen.

Grundlage fir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind
die Bewertungsreserven, die wir nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB) ermitteln und die nach den mafBgebenden
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsrechts fiir die Beteiligung
an den Bewertungsreserven aller liberschussberechtigten Vertrage
zur Verfugung stehen.

Aus der Zufuihrung zur —Riickstellung flir Beitragsriickerstat-
tung ergeben sich fir lhren Vertrag keine Anspriche auf eine be-
stimmte Uberschussbeteiligung.

2.2 Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den
Uberschiissen?

Die Beteiligung an den Uberschiissen erfolgt nach einem verursa-

chungsorientiqrten Verfahren. Im Folgenden erldutern wir Ihnen,

« warum wir Uberschussgruppen bilden (siehe Ziffer 2.2 Absatz
1),

+ wie wir zur Ermittlung der Uberschussanteile lhres Vertrags
—Uberschussanteilsatze festlegen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 2)
und

« wie Ihr Vertrag wahrend der Vertragsdauer an den Uberschiis-
sen beteiligt wird (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3).

Die Mittel fir die Beteiligung am Uberschuss werden grundsatzlich
der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (sie-
he Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den tberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden,
werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finan-
zZiert.

(1) Bildung von Uberschussgruppen

Versicherungen tragen in unterschiedlichem MaB zu der Entste-

hung von Uberschiissen bei. Wir fassen deshalb vergleichbare

Versicherungen zu sogenannten Uberschussgruppen zusammen.

Innerhalb der Uberschussgruppen gibt es verschiedene Untergrup-

pen, mit denen wir weitere bestehende Unterschiede beriicksichti-

gen. Die Zuordnung der einzelnen Vertrage zu einer Uberschuss-

und Untergruppe erfolgt zum Beispiel in Abhangigkeit von

- der Art des versicherten Risikos (zum Beispiel Todesfall- oder
Berufsunfahigkeitsrisiko),

- der Phase, in der sich die Versicherung befindet (zum Beispiel
vor oder nach Rentenbeginn),

- dem Versicherungsbeginn oder

« der Art der Beitragszahlung.

Die fiir alle Uberschussberechtigten Vertrage vorgesehenen Uber-

schiisse verteilen wir auf die einzelnen Uberschuss- und Unter-
gruppen. Dabei orientieren wir uns daran, in welchem Umfang die

Seite 2 von 18



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(017) 06/2025" 
[Neu]: "(018) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Teil A - RisikoLebensversicherung Plus E307

Uberschuss- und Untergruppen zur Entstehung der Uberschiisse
beigetragen haben.

Die Information, zu welcher Uberschuss- und Untergruppe lhre
Versicherung gehort, finden Sie in lhrem Dokument "Versiche-
rungsinformationen” im Abschnitt "Welche Uberschussgruppen
und Untergruppen liegen der Versicherung zugrunde?". Die Grup-
penzuordnung ist maBgeblich fir die spatere Zuteilung der Uber-
schussanteile.

(2) Festlegung der Uberschussanteilsitze

Zur Ermittlung der Uberschussanteile, die lhrem Vertrag zugeteilt
werden (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3), legt der Vorstand auf Vorschlag
des —Verantwortlichen Aktuars vor Beginn eines jeden Kalen-
derjahres die Héhe der —Uberschussanteilsatze fiir die Dauer ei-
nes Jahres fest (sogenannte Uberschussdeklaration).

Die —Uberschussanteilsatze werden fiir die einzelnen Uber-
schuss- und Untergruppen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 1) sowie fir die
verschiedenen Arten der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Ab-
satz 3) als Prozentsatze bestimmter —BezugsgréBen festgelegt.
Die Festlegung der —Uberschussanteilsatze kann im unglns-
tigsten Fall dazu fiihren, dass der einzelne Vertrag keine Uber-
schussanteile oder nicht alle flr ihn in Betracht kommenden Arten
von Uberschussanteilen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3) erhalt.

Die —Uberschussanteilsitze werden jahrlich im Anhang des Ge-
schéftsberichts verdffentlicht, den Sie jederzeit bei uns anfordern
kénnen, oder wir teilen sie lhnen auf andere Weise mit.

(3) Beteiligung am Uberschuss

Wir beteiligen die RisikoLebensversicherung Plus in Abh&ngigkeit
von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uberschuss- bzw.
Untergruppe an den erzielten Uberschiissen (laufende Uber-
schussanteile).

a) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussan-
teile

Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-

mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Da-

bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsatze

(siehe Ziffer 2.2 Absatz 2) und die jeweilige —BezugsgréBe zu-

grunde.

Die festgelegten —Uberschussanteilsitze legen wir jahrlich je-
weils zu Beginn eines Versicherungsjahres fiir die Dauer des Ver-
sicherungsjahres zugrunde.

—BezugsgroBe wahrend der Beitragszahlung ist der vereinbarte
Beitrag fur Ihre RisikoLebensversicherung Plus. Wenn Ihre Versi-
cherung beitragsfrei ist, erhalten Sie keine Uberschussanteile.

b) Verwendung der laufenden Uberschussanteile

Mit jedem falligen Beitrag erhalt Ihre Versicherung einen Uber-
schussanteil, der in Prozent des maBgeblichen Beitrags (siehe Zif-
fer 2.2 Absatz 3 a)) festgesetzt wird. Die Uberschussanteile wer-
den mit den laufenden Beitragen entsprechend deren Zahlungs-
weise verrechnet.

2.3 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Be-
wertungsreserven?

Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven erfolgt nach einem
verursachungsorientierten Verfahren. Auf die RisikoLebensversi-
cherung Plus entfallen keine oder nur geringe —Bewertungsre-
serven, da fir die Bildung von Kapitalanlagen, aus denen Bewer-
tungsreserven entstehen kénnen, keine oder nur geringe Betrage
zur Verfigung stehen.
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3. Regelungen bei Vereinbarung eines Nicht-
rauchertarifs

Inhalt dieses Abschnitts:

341 Wer ist ein Nichtraucher im Sinne dieser Versiche-
rungsbedingungen?

3.2  Welche Besonderheiten gelten fiir die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

3.3  Was gilt bei Gefahrerh6hung nach Vertragsschluss?

3.4  Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Gefahrerhéhung
bzw. Anzeigepflichtverletzung?

3.5 Was gilt fiir unser Nachprifungsrecht?

3.1 Wer ist ein Nichtraucher im Sinne dieser
Versicherungsbedingungen?

Je nach Rauchverhalten differenzieren wir zwischen Raucher, min-
destens 1 Jahr Nichtraucher oder mindestens 10 Jahre Nichtrau-
cher.

Mindestens 1 Jahr Nichtraucher (NR1) ist, wer

« inden letzten 12 Monaten vor Antragstellung nicht aktiv ge-
raucht hat und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

« aber noch nicht mindestens 10 Jahre Nichtraucher (NR10) ist.

Mindestens 10 Jahre Nichtraucher (NR10) ist, wer

« inden letzten 10 Jahren vor Antragstellung nicht aktiv geraucht
hat und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen.

Rauchen meint dabei zum einen das Konsumieren von Tabak un-
ter Feuer, beispielsweise den Genuss von Zigaretten, Zigarillos, Zi-
garren oder Pfeifen. Zum anderen fallt unter Rauchen auch die
Verwendung elektrischer Verdampfer und Erhitzer, wie beispiels-
weise E-Zigaretten, E-Zigarren oder E-Pfeifen oder Tabakerhitzer
(Heat-not-burn) sowie die Verwendung von Wasserpfeifen (zum
Beispiel Shisha) und das Konsumieren von Schnupf- und Oralta-
bak (zum Beispiel Snus).

3.2 Welche Besonderheiten gelten fiir die vor-
vertragliche Anzeigepflicht?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, uns
wahrheitsgemaB und vollstandig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind.
Wenn das Leben einer anderen Person versichert werden soll, ist
auch diese - neben lhnen - fiir die wahrheitsgeméBe Anzeige ver-
antwortlich.

3.3 Was gilt bei Gefahrerhéhung nach Ver-
tragsschluss?

Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn die —versicherte Person
nach Vertragsschluss Raucher wird. Wir tibernehmen den Versi-
cherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie nach Vertrags-
schluss ohne unsere Einwilligung keine Gefahrerhéhung vorneh-
men oder deren Vornahme gestatten. Wenn das Leben einer ande-
ren Person versichert ist, so ist auch diese - neben Ihnen - dafir
verantwortlich, dass nach Vertragsschluss keine Gefahrerh6hung
vorgenommen wird.

Nimmt die —versicherte Person nach Vertragsschluss dennoch
eine Gefahrerhdhung vor, sind sowohl Sie als auch die versicherte
Person verpflichtet, uns diese Gefahrerhdhung unverzuglich in
Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) anzuzeigen.
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34 Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Ge-
fahrerh6hung bzw. Anzeigepflichtverlet-
zung?

1) Beitragsanpassung bei Gefahrerh6hung

Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den Vertrag wegen
einer Gefahrerh6hung zu kiindigen oder die erh6hte Gefahr vom
Versicherungsschutz auszuschlieBen.

Wenn die —versicherte Person eine Gefahrerhdhung nach Zif-
fer 3.3 vornimmt, kdnnen wir riickwirkend ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhéhung einen unseren Geschaftsgrundséatzen entspre-
chenden hdéheren Beitrag verlangen. Wenn Sie Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben, gilt dies auch fur den
Beitrag der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge. Eine Beitragser-
héhung ist jedoch ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen,
dass die Vornahme der Gefahrerhéhung unverschuldet erfolgt ist.
Wenn Sie oder die —versicherte Person eine Gefahrerhéhung
nach Ziffer 3.3 nachtraglich erkennen und uns dies nicht angezeigt
wird, kénnen wir die vorgenannte Beitragserhdhung auch dann
vornehmen, wenn die Gefahrerh6hung unverschuldet ist.

Unser Recht zur Beitragsanpassung erlischt, wenn wir es nicht in-
nerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt geltend machen, zu dem
wir von der Gefahrerhéhung Kenntnis erlangen.

Eine Beitragserhéhung hat keine Auswirkungen auf die Hohe der
versicherten Leistung. Falls wir den Beitrag um mehr als 10 Pro-
zent erhéhen, kdnnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Beitragserhéhung fristlos
kiindigen.

Sollten wir einen héheren Beitrag beanspruchen, kdnnen Sie inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Bei-
tragserhéhung verlangen, dass wir anstelle einer Erhéhung des
Beitrags das vereinbarte Garantiekapitals bei Tod entsprechend
herabsetzen. Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge ab-
geschlossen haben, gilt dies auch flr die garantierte Berufsunfa-
higkeitsrente.

Wenn Sie eine Herabsetzung der Versicherungsleistung wahlen,
hat dies keine Auswirkungen auf die H6he des vereinbarten Bei-
trags. Falls wir die Versicherungsleistung um mehr als 10 Prozent
herabsetzen, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung Uber die Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung fristlos kiindigen.

(2) Leistungsminderung im Versicherungsfall

Wenn uns gegenlber

 bei Antragstellung vorsatzlich falsche Angaben bezlglich der
Rauchereigenschaft der —versicherten Person gemacht wur-
den oder

 nach Vertragsschluss eine Gefahrerhdhung nach Ziffer 3.3 vor-
satzlich vorgenommen wurde und keine entsprechende Bei-
tragsanpassung oder Herabsetzung der Versicherungsleistung
nach Absatz 1 erfolgt ist,

beschrankt sich die versicherte Leistung bei Tod der versicherten

Person auf ein Drittel des fur diesen Fall vereinbarten Garantieka-

pitals bei Tod. Diese Verringerung unserer Leistungspflicht gilt

nicht, wenn die Gefahrerhdhung bzw. die falsche Angabe Uber die

Rauchereigenschaft der —versicherten Person bei Vertrags-

schluss nicht ursachlich fir den Eintritt des Versicherungsfalls war.

Wir werden uns im Fall der Gefahrerhdhung nicht auf die Leis-
tungsverringerung berufen, wenn zwischen Gefahrerhdhung und
Eintritt des Versicherungsfalles mehr als 10 Jahre vergangen sind.
Bei der vorvertraglichen Falschangabe behalten wir uns ausdriick-
lich die Anfechtung wegen arglistiger Tauschung vor.

3.5 Was gilt flir unser Nachprifungsrecht?

Wir sind berechtigt, den Nichtraucherstatus der —versicherten
Person bzw. bei —Partnerversicherungen jeder versicherten
Person nachzuprifen. Zur Nachpriifung kénnen wir auf unsere
Kosten sachdienliche Auskinfte und einmal jahrlich eine medizini-
sche Untersuchung der —versicherten Person bzw. bei —Part-
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nerversicherungen jeder versicherten Person durch von uns zu
beauftragende Arzte verlangen. Wenn die —versicherte Person
unserem Verlangen nicht nachkommt, erhéhen wir den Beitrag
nach Ziffer 3.4 Absatz 1.

4. Leistungsempfianger und Uberweisung der
Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:

4.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kdnnen Sie
hierzu Bestimmungen treffen?

42  Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

41 An wen zahlen wir die Leistungen und wie
kénnen Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempféanger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus lhrem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
—Versicherungsnehmer oder an lhre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Anspriiche aus Ihrem Ver-
trag bei deren Falligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Falligkeit kbnnen Sie das Bezugsrecht jederzeit &n-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht), gegebenenfalls
bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Dritter. Nach dem
Tod der —versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr
geéandert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie kénnen ausdricklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Anspriiche aus Ihrem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir lhre Erklarung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich
einer Zustimmung Dritter.

(3) Bezugsberechtigter (Begiinstigter Personenkreis)
Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, kénnen Sie als widerruflich Bezugsberechtigten nach Ab-
satz 1 und als unwiderruflich Bezugsberechtigten nach Absatz 2
far den Erlebensfall ausschlieBlich die —versicherte Person oder
einen nahen Angehdrigen der versicherten Person geméaB § 7 Pfle-
gezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abgabenordnung (AO)
benennen. Bei —Partnerversicherungen kénnen Sie als widerruf-
lich Bezugsberechtigten nach Absatz 1 und als unwiderruflich Be-
zugsberechtigten nach Absatz 2 fiir den Erlebensfall ausschlieBlich
jede der —versicherten Personen oder einen nahen Angehdérigen
der versicherten Personen gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
oder gemaB § 15 Abgabenordnung (AO) benennen. Nahe Angehd-
rige gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemafB § 15 Ab-
gabenordnung (AO) sind zum Beispiel der Ehegatte, der eingetra-
gene Lebenspartner, der Lebensgefahrte, ein Verwandter in gera-
der Linie oder die Geschwister.

Die Beschrénkung auf diesen Personenkreis gilt nicht, wenn die

Versicherung zur Sicherung einer Verbindlichkeit

» der —versicherten Person oder eines nahen Angehdrigen der
versicherten Person gemaB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
oder gemaB § 15 Abgabenordnung (AO) bzw.

» bei —Partnerversicherungen einer der versicherten Personen
oder eines nahen Angehdrigen einer der versicherten Personen
gemanB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abga-
benordnung (AO)

nach Absatz 4 abgetreten oder verpfandet wird. In diesem Fall

kann der Sicherungsnehmer sich als Bezugsberechtigten benen-

nen. Die Beschrankung des Personenkreises gilt ebenfalls nicht flr
das Bezugsrecht fiir den Todesfall. Als Bezugsberechtigter fiir den

Todesfall kann jeder benannt werden.

(4) Abtretung und Verpféandung von Anspriichen

Sie kdnnen Ihre Anspriiche aus lhrem Vertrag auch abtreten oder
verpfanden, wenn derartige Verfligungen rechtlich méglich sind,
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gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.

(5) Textform

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus lhrem Vertrag (siehe Absatz 4) sind uns gegenuber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kdnnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfligungen vorgenom-
men haben.

4.2 Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

Wir Uberweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Uberweisungen in Staaten auBerhalb des Euro-
paischen Wirtschaftsraums tragt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

5. Leistungsausschliisse und Leistungsein-
schrankungen

Inhalt dieses Abschnitts:

5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven, bio-
logischen oder chemischen Stoffen?

5.2  Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg
oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-
Waffen oder radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen?

1) Grundsatz

Wir leisten grundséatzlich unabhéngig davon, auf welcher Ursache

der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,
wenn die —versicherte Person bei der Ausiibung des Wehr- oder
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Ausschluss der Leistungspflicht
Unsere Leistungspflicht entfallt in folgenden Fallen:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn die —versicherte Per-
son wahrend eines Aufenthalts auBerhalb Deutschlands in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
eignissen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Wir leisten
ebenfalls uneingeschrankt, wenn die —versicherte Person als
Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
bei der Teilnahme an mandatierten (NATO, UNO, EU oder OSZE)
humanitéren Hilfeleistungen oder friedenssichernden MaBnahmen
auBerhalb der territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedsstaaten
stirbt.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang mit

- vorsatzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen (ABC-Waffen) oder

- vorsatzlich eingesetzten oder vorsatzlich freigesetzten radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen,

wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das

Leben vieler Personen zu gefahrden.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn es sich um ein raumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeintrachtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschrankten Leistungspflicht werden
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wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hangigen Gutachter priifen und gegebenenfalls bestatigen lassen.
Anspriiche auf die uneingeschrankte Versicherungsleistung wer-
den frihestens nach Ablauf dieser Frist fallig.

5.2 Was gilt bei Selbsttétung der versicherten
Person?

(1) Grundsatz
Bei vorsatzlicher Selbsttétung leisten wir uneingeschrankt, wenn
seit Abschluss lhres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist besteht

Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird,

dass die Tat

« in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustand
krankhafter Stérung der Geistestatigkeit oder

« unter dem Druck schwerer korperlicher Leiden begangen wor-
den ist.

(2) Anderung oder Wiederherstellung lhrer Versicherung
Absatz 1 gilt auch bei einer Anderung der Versicherung, die unsere
Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wiederherstellung der
Versicherung.

Wenn die Versicherung geandert oder wiederhergestellt wird, be-

ginnt die 3-Jahres-Frist beziiglich des ge&nderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.

6. lhre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:

6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten Per-
son einzureichen?

6.2  Welche Unterlagen sind bei Leistung wegen schwerer
Krankheit einzureichen?

6.3 Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir weitere
Nachweise verlangen?

6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versi-
cherten Person einzureichen?

Wenn die —versicherte Person stirbt, sind wir hierliber unverzilg-
lich zu informieren.

Folgende Unterlagen sind uns immer einzureichen:

« der Versicherungsschein,

« ein amtliches Zeugnis Uber den Tod der —versicherten Person
mit Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeurkunde),

« Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer 3 zu erteilenden Informa-
tionen und Daten und

« ein ausfihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis tber die To-
desursache der versicherten Person oder,

- wenn die versicherte Person an einer Krankheit gestorben ist,
ein ausfuhrliches arztliches oder amtliches Zeugnis iber die To-
desursache sowie iber Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der versicherten Person geflhrt hat.

6.2 Welche Unterlagen sind bei Leistung we-
gen schwerer Krankheit einzureichen?

Wenn eine Leistung wegen schwerer Krankheit nach Ziffer 1.2 ver-
langt wird, missen uns unverziglich auf Kosten des Anspruchstel-
lers folgende Unterlagen eingereicht werden:

« der Versicherungsschein,

« ein Zeugnis eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtung,
der in Deutschland praktiziert, aus dem hervorgeht, dass bei der
—versicherten Person eine schwere Krankheit wie in Ziffer 1.2
Absatz 1 beschrieben vorliegt. Erforderlich sind Angaben zu Ur-
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sachen, Beginn, Art, Verlauf der Krankheit und zur Prognose
Uber die Lebenserwartung.

6.3 Unter welchen Voraussetzungen kénnen
wir weitere Nachweise verlangen?

Wir kdnnen weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wie beispielsweise zum Rauchverhalten oder zur Pro-
gnose der Lebenserwartung, um unsere Leistungspflicht zu kléaren.
Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen, die die
Versicherungsleistung beansprucht.

7. Kosten lhres Vertrags

Fur die Kosten lhres Vertrags gelten die folgenden Regelungen.
Falls fur einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:

71 Welche Kosten sind in lhren Beitrag einkalkuliert?

7.2 Welche Kosten kénnen wir lhnen gesondert in Rech-
nung stellen?

71 Welche Kosten sind in lhren Beitrag ein-
kalkuliert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten

Mit lhrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
verbunden. Diese sind von lhnen zu tragen. Wir haben die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Ihren Beitrag einkalku-
liert, sie mussen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) verwenden wir
zum Beispiel zur Finanzierung der Kosten flr die Vergltung des
Versicherungsvermittlers, der Antragspriifung und der Erstellung
der Vertragsunterlagen.

a) Kosten bezogen auf die bei Vertragsschluss vereinbar-
ten Beitrdage
Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten
(—Kosten)
+ in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage und
« in HO6he eines Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines Pro-

zentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss vereinbarten Bei-

trage verteilen wir

« in gleichmaBigen Jahresbetragen,

« Uber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,

« jedoch nicht langer als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hhe eines Pro-
zentsatzes der vereinbarten Beitrage erheben wir erst nach Ablauf
des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebskosten
in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss
vereinbarten Beitrage in gleichmé&Bigen Jahresbetragen verteilt ha-
ben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskosten entneh-
men wir jedem eingezahlten Beitrag, wobei sich diese Kosten
durch die Verrechnung der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Ab-
satz 3 b)) reduzieren kénnen.

b) Kosten bei Erh6hungen der Summe der vereinbarten
Beitrage

Erhéhungen der Summe der vereinbarten Beitrdge belasten wir

wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

» Wenn sich Leistungen wahrend der Vertragsdauer durch Zah-
lung von Beitragen erhéhen, zum Beispiel bei Erhéhung des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Ziffer 10.4) oder
beim dynamischen Zuwachs, belasten wir Ihren Vertrag mit Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in H6he
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o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer
vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der Differenz aus erhéhtem vereinbarten
Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-
lungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichméaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag, wobei sich diese Kosten durch die Verrechnung der
Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3 b)) reduzieren
kénnen.

- Bei einer Verlangerung lhres Versicherungsschutzes (siehe Zif-
fer 10.1) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss- und Ver-
triebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verlan-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich vereinbarten Beitrédge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag, wobei sich diese Kosten durch die Verrechnung der
Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Absatz 3 b)) reduzieren
kénnen.

(2) Verwaltungskosten

Mit lhrem Vertrag sind ebenfalls Verwaltungskosten (—Kosten)
verbunden. Das sind die —Kosten fur die laufende Verwaltung Ih-
res Vertrags. Auch diese sind von lhnen zu tragen. Samtliche Ver-
waltungskosten (—Kosten) sind in den Beitrag einkalkuliert und
muissen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die Verwaltungs-
kosten (—Kosten) entsprechen den lbrigen Kosten nach § 2 Ab-
satz 1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versi-
cherungsvertragen (VVG-InfoV).

Wir belasten lhren Vertrag mit Verwaltungskosten (—Kosten) in
Form

- eines jahrlich anfallenden Betrages in Euro und

- eines Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage.

Dies gilt entsprechend, wenn sich die Leistungen wahrend der Ver-
tragsdauer durch die Zahlung von Beitragen erhéhen, zum Beispiel
bei Erhéhung des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Zif-
fer 10.4).

(3) Hoéhe der Kosten

Informationen zur Héhe der —Kosten kénnen Sie lhrem Dokument
"Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kosten fallen
an?" entnehmen.

7.2 Welche Kosten kdnnen wir lhnen geson-
dert in Rechnung stellen?

Sofern uns im Falle eines Lastschriftriicklaufers aus einem von |h-
nen veranlassten Grund —Kosten von |hrer Bank in Rechnung ge-
stellt werden, stellen wir Ihnen diese Kosten gesondert in Rech-
nung.

8. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:

8.1 Wie kénnen Sie lhre Versicherung beitragsfrei stellen?

8.2  Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versiche-
rungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor be-
standen hat?
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8.1 Wie kénnen Sie lhre Versicherung bei-
tragsfrei stellen?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass lhre Versicherung weitergefuihrt wird, ohne dass Beitrage ge-
zahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
mdglich.

(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fihren lhre Versicherung mit dem nach Absatz 3 berechneten
beitragsfreien Garantiekapital bei Tod weiter, wenn dieses zum
Zeitpunkt der Beitragsfreistellung mindestens 2.000 EUR betragt.
Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versicherung.

(3) Auswirkungen

Wenn Sie eine Beitragsfreistellung verlangen, berechnen wir das
beitragsfreie Garantiekapital bei Tod nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation. Dabei legen wir das zum Beitragsfreistellungster-
min berechnete —Deckungskapital der RisikoLebensversiche-
rung Plus zugrunde. Dieses hat mindestens den Wert, der sich bei
gleichmaBiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtli-
chen Héchstzillmersatze angesetzten Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) auf die ersten 5 Versicherungsjahre, hdchstens
jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt. Von diesem aus lh-
rer Versicherung fur die Bildung des beitragsfreien Garantiekapi-
tals bei Tod zur Verfligung stehenden Betrag nehmen wir einen
Abzug vor.

Den fur lhre Versicherung fiir jedes Jahr der Versicherungsdauer
geltenden Abzug kénnen Sie lhrem Dokument "Versicherungsinfor-
mationen" im Abschnitt "Welche Garantieleistungen ergeben sich
bei Beitragsfreistellung bis zum Ende der Versicherungsdauer?"
entnehmen. Dort nennen wir lhnen auch die Grinde fiir den Ab-
zug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies mlssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall Gberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, fiir die Sie letztmalig den vollstandigen Beitrag ge-
zahlt haben.

Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 7. Auf urspriinglich
vereinbarte Beitrage, die wegen der Beitragsfreistellung nicht zu
zahlen sind, erheben wir jedoch ab dem Zeitpunkt der Beitragsfrei-
stellung keine —Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer 7.1
Absatze 1 a) und 2.

Néhere Informationen zur Hohe der Garantieleistungen bei Bei-
tragsfreistellung wahrend der Vertragsdauer kdnnen Sie lhrem Do-
kument "Versicherungsinformationen” im Abschnitt "Welche Ga-
rantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum En-
de der Versicherungsdauer?" entnehmen.

8.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung
der Versicherungsschutz wiederherge-
stellt werden, der zuvor bestanden hat?

1) 6-Monats-Frist fur die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung kénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafir ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
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Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist oder Leistungen wegen Krank-
schreibung oder Leistungen wegen Krebs erbracht werden.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes nur méglich, wenn zum
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszahlung ein Bezugsbe-
rechtigter nach Ziffer 4.1 Absatz 3 benannt ist.

(2) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes mit Risikopriifung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung lhrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 das vereinbarte Garantiekapital bei Tod bis zur H6-
he des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angeho-
ben wird. Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung
ist eine Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen je-
de versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des
Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung oh-
ne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes nur méglich, wenn zum
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszahlung ein Bezugsbe-
rechtigter nach Ziffer 4.1 Absatz 3 benannt ist.

(3) Méglichkeiten der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrdge begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

« hohere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kénnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Das
Garantiekapital bei Tod berechnen wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie Uber die Auswirkungen.

9. Kiindigung

Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindigen?

Sie kénnen lhre Versicherung jederzeit zum Ende des laufenden
Monats in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) kiindigen.

Sie haben weder einen Anspruch auf einen Riickkaufswert noch
auf eine Ruckzahlung der gezahlten Beitrage.

10. Vertragliche Gestaltungsméglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmadglichkeiten lhrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen gekniipft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmadglichkeit ausiiben, kann sich dies auf die
Hoéhe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
10.1  Wann kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ohne er-
neute Risikopriifung verlangern?
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10.2 Wann kénnen Sie lhre Versicherung in einen Baustein
zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge umwandeln?

10.3 Wann koénnen Sie lhre Versicherung mit vereinfachter
Risikopriifung in eine Partnerversicherung umwan-
deln?

10.4 Wann kénnen Sie das Garantiekapital bei Tod ohne Ri-
sikoprifung erhéhen?

10.5 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung aussetzen?

10.6 Wann kénnen Sie in den Nichtrauchertarif NR1 wech-
seln?

10.7 Wann kénnen Sie in den Nichtrauchertarif NR10 wech-
seln?

10.8 Wann kénnen Sie das vereinbarte Garantiekapital bei
Tod herabsetzen?

10.1  Wann kénnen Sie lhren Versicherungs-
schutz ohne erneute Risikopriifung verlén-
gern?

Sie kénnen bis 3 Jahre vor Ablauf lhrer Versicherung einmalig eine
Verlangerung des Versicherungsschutzes ohne erneute Risikopri-
fung beantragen.

1) Voraussetzung
Ihre Versicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.

(2) Weitere Voraussetzungen

+ Sie kdnnen die Versicherungsdauer um maximal 15 Jahre,
héchstens jedoch um die bei Vertragsschluss vereinbarte Versi-
cherungsdauer verlangern.

- Die maximale Versicherungsdauer (inklusive Verlangerungsdau-
er) darf 45 Jahre nicht Uberschreiten.

- Das Ende der zusatzlichen Versicherungsdauer muss spétes-
tens innerhalb des Kalenderjahres liegen, in dem die —versi-
cherte Person das 70. Lebensjahr vollendet. Bei —Partnerver-
sicherungen ist als maximal zul&ssiges Endalter, das der altes-
ten —versicherten Person maBgeblich.

3) Grenzen

Ab dem néchsten Beitragszahlungstermin nach Verldngerung gel-

ten folgende Grenzen:

« Das vor der Verlangerung vereinbarte Garantiekapital bei Tod
darf nicht tberschritten werden.

« Die Summe der vereinbarten Garantiekapitalien bei Tod aller bei
uns bestehenden Vertrage auf das Leben derselben —versi-
cherten Person, die sich in der zusatzlichen Versicherungsdau-
er befinden, darf héchstens 500.000 EUR betragen; gegebenen-
falls wird daher das vor der Verlangerung vereinbarte Garantie-
kapital bei Tod lhrer Versicherung in der zusatzlichen Versiche-
rungsdauer gesenkt.

(4) Auswirkungen
Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen ha-
ben, wird auch bei diesem der Versicherungsschutz verlangert.

Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit
abgeschlossen haben, wird bei diesem der Versicherungsschutz
nur dann verlédngert, wenn bei Beantragung der Verlangerung kein
Anspruch auf Leistungen aus diesem Baustein besteht. Der Versi-
cherungsschutz flr diesen Baustein wird héchstens soweit verlan-
gert, bis die —versicherte Person —rechnungsméBig 67 Jahre
alt ist.

Sofern bei Beantragung der Verlangerung ein Anspruch auf Leis-
tungen aus dem Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunféhigkeit
besteht, wird der Versicherungsschutz fir diesen Baustein nicht
verlangert.

Wenn Sie einen Baustein Berufsunfahigkeitsrente abgeschlossen
haben, wird bei diesem der Versicherungsschutz nicht verlangert.

Wenn Sie die Verlangerung des Versicherungsschutzes beantragt
haben, werden die Beitrage fir die restliche Beitragszahlungsdau-
er (inklusive Verlangerungsdauer) zum nachsten Beitragszah-
lungstermin neu berechnet und kénnen sich erhéhen. Dabei wer-
den die Vertragsdaten zum Zeitpunkt der Verlangerung des Versi-
cherungsschutzes bertiicksichtigt, insbesondere:
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« das —»rechnungsmaéBige Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« die restliche Versicherungsdauer (inklusive Verlangerungsdau-
er),

- die restliche Beitragszahlungsdauer (inklusive Verlangerungs-
dauer),

« ein eventuell bereits vereinbarter Beitragszuschlag sowie

» ein gegebenenfalls gesenktes vereinbartes Garantiekapital bei
Tod.

Wir berechnen den neuen Beitrag nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Auf Wunsch informieren wir Sie tber die kon-
kreten Auswirkungen.

10.2 Wann kénnen Sie lhre Versicherung in ei-
nen Baustein zur Alters- und Hinterbliebe-
nenvorsorge umwandeln?

Sie kénnen lhre RisikoLebensversicherung Plus in eine Kombinati-
on eines Bausteins Altersvorsorge (Zukunftsrente) mit einem Bau-
stein Hinterbliebenenvorsorge (Kapital bei Tod) umwandeln. Eine
Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

Fir die neuen Bausteine kdnnen Sie eine neue Versicherungs-
und Beitragszahlungsdauer wéhlen.

(1) Voraussetzungen

« Sie haben zu lhrer RisikoLebensversicherung Plus ein wahrend
der Versicherungsdauer konstantes Garantiekapital bei Tod ver-
einbart.

» Die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
jede versicherte Person hat zum Zeitpunkt der Beantragung der
Umwandlung das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet.

« Sie missen die Umwandlung spatestens bis zum Ende des
10. Versicherungsjahres beantragen. Wenn Sie eine Versiche-
rungsdauer von héchstens 10 Jahren vereinbart haben, kénnen
Sie lhre Versicherung bis zu 3 Monate vor dem Ende der Versi-
cherungsdauer umwandeln.

» Das Garantiekapital aus dem neuen Baustein Kapital bei Tod
liegt wahrend der gesamten neuen Versicherungsdauer nicht
Uber dem zum Zeitpunkt der Umwandlung vereinbarten Garan-
tiekapital bei Tod lhrer RisikoLebensversicherung Plus.

(2) Besonderheiten bei Bausteinen Berufsunféhigkeitsvor-

sorge

- Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge kénnen nur dann ohne er-
neute Risikopriifung bei der umgewandelten Versicherung fort-
gefihrt werden, wenn sich Versicherungs- und Beitragszah-
lungsdauer nach der Umwandlung nicht &ndern.

» Die —versicherte Person darf zum Umwandlungstermin nicht
berufsunfahig sein. Wenn die —versicherte Person zum Um-
wandlungstermin berufsunfahig ist, gibt es keine wirksame Um-
wandlung.

» Wenn sich die Versicherungs- und Beitragszahlungsdauer nach
der Umwandlung andern, ist eine Weiterfihrung der Bausteine
Berufsunfahigkeitsvorsorge nur méglich, wenn das Ergebnis ei-
ner erneuten Risikoprifung dies zulasst.

(3) Besonderheiten bei Partnerversicherungen

Eine Versicherung fir 2 Partner (—Partnerversicherungen) kén-
nen Sie ohne erneute Risikopriifung in 2 Baustein-Kombinationen
auf das Leben der jeweils —versicherten Person umwandeln.
Voraussetzung dafir ist, dass die Summe der neuen Garantiekapi-
talien bei Tod das zum Zeitpunkt der Umwandlung vereinbarte Ga-
rantiekapital bei Tod nicht Gberschreitet. Versicherungen fir mehr
als 2 Partner kénnen nicht umgewandelt werden.

(4) Auswirkungen

Wir berechnen die Beitrage fiir die neue Versicherung nach versi-
cherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Rech-
nungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt der Umwandlung fiir Neuab-
schliisse von Bausteinen zur Altersvorsorge (Zukunftsrente) in
Kombination mit einem Baustein Hinterbliebenenvorsorge (Kapital
bei Tod) vorgesehen sind. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die
konkreten Auswirkungen.
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10.3 Wann kénnen Sie lhre Versicherung mit
vereinfachter Risikopriifung in eine Part-
nerversicherung umwandeln?

Sie kénnen verlangen, dass wir Ihre RisikoLebensversicherung
Plus mit vereinfachter Risikoprifung in eine Versicherung fir 2
Partner (—Partnerversicherung) umwandeln und eine weitere
—versicherte Person in den Vertrag aufnehmen.

(1) Voraussetzungen

« Heirat der —versicherten Person mit der in den Vertrag aufzu-
nehmenden weiteren versicherten Person oder

« Geburt eines gemeinsamen Kindes der versicherten Person und
der in den Vertrag aufzunehmenden weiteren versicherten Per-
son oder gemeinsame Adoption eines Minderjahrigen durch die
versicherte Person und der in den Vertrag aufzunehmenden
weiteren versicherten Person.

(2) Weitere Voraussetzungen

 Die in den Vertrag aufzunehmende weitere —versicherte Per-
son ist »rechnungsmaBig héchstens 45 Jahre alt.

 Sie missen die Umwandlung innerhalb von 6 Monaten seit Ein-
tritt eines der in Absatz 1 genannten Anlé&sse verlangen.

3) Grenzen

Ab dem Zeitpunkt der Umwandlung in eine —Partnerversiche-
rung darf das vereinbarte Garantiekapital bei Tod héchstens
200.000 EUR betragen. Wenn das vor der Umwandlung vereinbar-
te Garantiekapital bei Tod 200.000 EUR (Ubersteigt, wird das ver-
einbarte Garantiekapital bei Tod auf 200.000 EUR gesenkt.

(4) Auswirkungen

Wir berechnen den neuen Beitrag nach versicherungsmathemati-

schen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4

Absatz 2. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Aus-
wirkungen.

10.4 Wann kénnen Sie das Garantiekapital bei
Tod ohne Risikopriifung erh6hen?

(1) Anlassunabhingige Erhéhung des Garantiekapitals bei
Tod

Sie kénnen verlangen, dass das vereinbarte Garantiekapital bei

Tod innerhalb der ersten 5 Jahre nach Versicherungsbeginn ohne

erneute Risikoprifung erhéht wird. Eine Erhéhung ist nicht mdg-

lich, wenn

- die —»versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
eine der versicherten Personen in dem dem Erhéhungstermin
vorangegangenen Jahr langer als 14 Kalendertage durchge-
hend auBerstande war, ihre Berufstatigkeit auszuliben, oder

- lhre Versicherung ohne Risikoprifung oder mit vereinfachter Ri-
sikopriifung zustande gekommen ist oder

« lhre Versicherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Erset-
zung einer anderen Versicherung ohne erneute Risikoprifung
zustande gekommen ist.

(2) Anlassabhéangige Erhéhung des Garantiekapitals bei
Tod

Sie kénnen das vereinbarte Garantiekapital bei Tod ohne erneute

Risikopriifung bei den nachfolgend genannten Anlassen erhéhen,

wenn Sie die Erhéhung innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des

Anlasses verlangen. Die Anlasse miissen wahrend der Versiche-

rungsdauer eingetreten sein.

a) Geburt eines Kindes der —versicherten Person oder die Adop-
tion eines Minderjahrigen durch die versicherte Person;

b) Heirat der versicherten Person;

c) Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners der
versicherten Person;

d) Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur Finan-
zierung einer Immobilie, die mindestens einen Wert von 100.000
EUR hat;
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e) Bau oder Erwerb einer von der versicherten Person selbstge-
nutzten Immobilie;

f) Beendigung der Berufsausbildung oder Start in das Berufsleben
der versicherten Person;

g) Abschluss einer staatlich anerkannten akademischen Weiter-
qualifizierung (Bachelor, Master, Diplom, Magister, Staatsexamen
oder Promotion) durch die versicherte Person;

h) Abschluss einer staatlich anerkannten beruflichen Weiterqualifi-
zierung zum Fach-/Betriebswirt oder zum Techniker oder einer
Meisterpriifung durch die versicherte Person;

i) Die —versicherte Person erhalt Prokura.

j) Aufnahme einer selbststandigen beruflichen Tétigkeit der —ver-
sicherten Person, wenn die selbststéandige Tatigkeit die Mitglied-
schaft in der flr den Beruf zustandigen Kammer erfordert;

k) Ausscheiden der versicherten Person aus dem Beamtenverhalt-
nis und Wechsel in ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungs-
verhéltnis;

I) Erh6hung des Einkommens der versicherten Person unter fol-

genden Voraussetzungen:

« Wenn die —versicherte Person Arbeitnehmer ist, muss das
jahrliche Bruttoarbeitseinkommen (ohne variable Gehaltsbe-
standteile) im Vergleich zum vorangegangenen Kalenderjahr um
mindestens 10 Prozent erhdht sein.

» Wenn die —versicherte Person eine selbststandige Tatigkeit
auslbt, muss ihr hierdurch erzielter Gewinn vor Steuern in 3 auf-
einander folgenden Kalenderjahren jeweils um 10 Prozent héher
sein als ihr Gewinn vor Steuern, den sie in dem Kalenderjahr vor
dem 3-Jahres-Zeitraum erzielt hat.

m) Das jahrliche Bruttoarbeitseinkommen der —versicherten Per-
son Uberschreitet erstmals die Pflichtversicherungsgrenze in der
Gesetzlichen Krankenversicherung.

n) Das jahrliche Bruttoarbeitseinkommen der —versicherten Per-
son Uberschreitet erstmals die Beitragsbemessungsgrenze in der
Deutschen Rentenversicherung.

0) Wegfall eines Vertrags auf betriebliche Altersversorgung nach

§ 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) mit Hinterbliebenenversor-
gung, aufgrund dessen die —versicherte Person verfallbare Ver-
sorgungsanwartschaften hatte, unter folgender Voraussetzung:

Die —versicherte Person befindet sich in einem neuen, ungekin-
digten Arbeitsverhaltnis oder hat eine selbststandige berufliche Ta-
tigkeit aufgenommen, die die Mitgliedschaft in der fir den Beruf zu-
standigen Kammer erfordert.

p) Beitragsfreistellung eines Vertrags auf betriebliche Altersversor-
gung nach § 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) mit Hinterbliebe-
nenversorgung, aufgrund dessen der —versicherten Person ver-
fallbare oder unverfallbare Versorgungsanspriiche zustehen, unter
folgenden Voraussetzungen:
« Die —versicherte Person fihrt den Vertrag auf betriebliche Al-
tersversorgung nicht als Privatvertrag mit eigenen Beitragen fort.
« Die —versicherte Person befindet sich in einem ungekiindigten
Arbeitsverhéltnis oder hat eine selbststandige berufliche Tatig-
keit aufgenommen, die die Mitgliedschaft in der fir den Beruf zu-
standigen Kammer erfordert.

Wir kénnen verlangen, dass Sie uns die Anlasse nachweisen.

(3) Weitere Voraussetzungen
» Die —versicherte Person bzw. bei —Partnerversicherungen
jede versicherte Person ist
o —rechnungsmaBig héchstens 50 Jahre alt, wenn Sie eine
anlassunabhéangige Erhéhung nach Absatz 1 verlangen.
o —rechnungsmaBig héchstens 53 Jahre alt, wenn Sie eine
anlassabhéngige Erhéhung nach Absatz 2 verlangen.
« lhre Versicherung ist nicht nach Ziffer 8.1 beitragsfrei gestellt.
- Die —versicherte Person ist nicht bzw. bei —Partnerversiche-
rungen sind alle versicherten Personen nicht —berufsunfahig.
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« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, dirfen Sie aus diesen Bausteinen keine Leistung erhal-
ten.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erflllt sind, kann das verein-
barte Garantiekapital bei Tod ohne erneute Risikoprifung nicht er-
héht werden.

(4) Grenzen

Fur die Erhéhung des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod nach

den Absatzen 1 und 2 ohne erneute Risikoprifung gelten folgende

Grenzen:

« Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod muss sich um mindes-
tens 2.500 EUR erhéhen.

« Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod darf sich
o bei einer anlassunabhangigen Erhéhung nach Absatz 1 um

hdchstens 25 Prozent pro Erh6hung, maximal um 50.000
EUR pro Erhéhung erhéhen.

o bei einer anlassabhangigen Erhéhung nach Absatz 2 um
héchstens 25 Prozent pro Anlass, maximal um 50.000 EUR
pro Anlass erhéhen.

» Die Summe mehrerer Erhdhungen des vereinbarten Garantieka-
pitals bei Tod aus allen bei uns bestehenden Vertrdgen auf das
Leben derselben —versicherten Person darf hochstens
100.000 EUR betragen.

(5) Auswirkungen

« Wir berechnen den neuen Beitrag fiir das erhdhte Garantiekapi-
tal bei Tod nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféahigkeitsvorsorge oder einen
Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen haben, werden
diese nicht erhéht.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

10.5 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung
aussetzen?

(1) Befristete Stundung der Beitragszahlung

Wenn |hr Vertrag bereits ein Jahr besteht, kénnen Sie eine befris-
tete zinslose Stundung der Beitrage lber einen zusammenhangen-
den Zeitraum von langstens 24 Monaten verlangen. Die Stundung
der Beitrage ist anlassunabhangig maéglich, wenn die Versiche-
rungsdauer noch mindestens 3 Jahre betragt. In den letzten 3 Jah-
ren der Versicherungsdauer ist eine Stundung der Beitrage nur
moglich, wenn Sie arbeitslos oder in Elternzeit sind oder sich in
Kurzarbeit befinden oder als Beamter ohne Besoldung beurlaubt
sind.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Stundung grundsatz-
lich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeitraum der Ver-
sicherungsfall eintreten, werden die Versicherungsleistungen ledig-
lich um die nicht gezahlten Beitrage gekdrzt, soweit dies rechtlich
zulassig ist. Nach Ablauf des Zeitraums der Stundung wird Ihre
Versicherung beitragspflichtig fortgefuhrt.

Eine erneute Stundung der Beitragszahlung ist nur méglich, wenn
die gestundeten Beitrage aus einer friitheren Stundung vollstandig
beglichen wurden.

(2) Nachweise

Wenn Sie in den letzten 3 Jahren der Versicherungsdauer eine
Stundung der Beitrage wegen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder El-
ternzeit oder als Beamter wegen Beurlaubung ohne Besoldung
verlangen, benétigen wir einen entsprechenden Nachweis, zum
Beispiel einen Bescheid der zustandigen Agentur fiir Arbeit. So-
bald Sie nicht mehr arbeitslos sind oder Sie sich nicht mehr in
Kurzarbeit oder Elternzeit befinden oder nicht mehr als Beamter
ohne Besoldung beurlaubt sind, missen Sie uns hierliber unver-
zuglich informieren.

3) Nachzahlung der gestundeten Beitrage

Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, missen die in die-
sem Zeitraum gestundeten Beitrége in einem Betrag nachgezahlt
werden. Die Nachzahlung kann auch auf maximal 24 Monate ver-

E---A0307Z0 (017) 06/2025

teilt werden, wenn die verbleibenden Versicherungsdauer noch
mindestens 24 Monate betragt. Betragt die verbleibende Versiche-
rungsdauer weniger als 24 Monate, kann die Nachzahlung der ge-
stundeten Beitrage maximal auf die verbleibende Versicherungs-
dauer verteilt werden. Wenn Sie Ihre Versicherung wahrend des
Stundungszeitraums kiindigen, missen Sie die bis zum Eingang
der Kiindigung gestundeten Beitrédge in einem Betrag nachzahlen.
Zahlen Sie die ausstehenden Beitrage nicht nach, gleichen wir die
ausstehende Nachzahlung durch Herabsetzung des vereinbarten
Garantiekapitals bei Tod nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen aus. Wird nach Herabsetzung das Mindestgarantie-
kapital von 10.000 EUR nicht erreicht, erlischt die Versicherung oh-
ne Zahlung eines Rickkaufswerts.

Nach Ablauf des Stundungszeitraums werden wir Sie tiber den
nachzuzahlenden Betrag informieren.

10.6 Wann konnen Sie in den Nichtrauchertarif
NR1 wechseln?

Wenn Sie keinen Nichtrauchertarif vereinbart haben und

« die —versicherte Person in den letzten 12 Monaten vor Antrag-
stellung des Nichtrauchertarifs nicht aktiv geraucht hat im Sinne
von Ziffer 3.1 Satze 4 und 5 und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

kénnen Sie beantragen, in den Nichtrauchertarif NR1 zu wechseln.

Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod andert sich nicht, es kann

sich jedoch gegebenenfalls Ihr vereinbarter Beitrag &ndern. Dabei

gelten die Regelungen nach Ziffer 3. Wir flihren dabei eine Risiko-

prifung durch.

Bei einem Wechsel in den Nichtrauchertarif NR1 berechnen wir die
Beitrage flr die neue Versicherung nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Rechnungsgrundlagen, die
wir bei Abschluss Ihrer RisikoLebensversicherung Plus zugrunde
gelegt haben. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten
Auswirkungen.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, wird der Wechsel in den Nichtrauchertarif NR1 bei lhrer
Versicherung auch bei lhren Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsor-
ge bertcksichtigt. Bei einem Wechsel kénnen sich die Beitrage der
Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge @ndern. Wir berechnen die
Beitrage der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge nach den Re-
gelungen der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge im Abschnitt
"Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir Ihre Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge und Pflegezusatzrente?", Absatz "Rech-
nungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und in anderen Fal-
len". Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswir-
kungen.

10.7 Wann konnen Sie in den Nichtrauchertarif
NR10 wechseln?

Wenn Sie einen Nichtrauchertarif NR1 vereinbart haben und

« die —versicherte Person in den letzten 10 Jahren vor Antrag-
stellung des Nichtrauchertarifs NR10 nicht aktiv geraucht hat im
Sinne von Ziffer 3.1 Satze 4 und 5 und

« auch beabsichtigt, in Zukunft nicht zu rauchen,

kénnen Sie beantragen, in den Nichtrauchertarif NR10 zu wech-

seln. Das vereinbarte Garantiekapital bei Tod &ndert sich nicht, es

kann sich jedoch gegebenenfalls |hr vereinbarter Beitrag andern.

Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 3. Wir fiihren dabei eine

Risikopriifung durch.

Bei einem Wechsel in den Nichtrauchertarif NR10 berechnen wir
die Beitrage flr die neue Versicherung nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen. Dabei gelten die Rechnungsgrundlagen,
die wir bei Abschluss lhrer RisikoLebensversicherung Plus zugrun-
de gelegt haben. Auf Wunsch informieren wir Sie Gber die konkre-
ten Auswirkungen.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen

haben, wird der Wechsel in den Nichtrauchertarif NR10 bei Ihrer
Versicherung auch bei Ihren Bausteinen Berufsunféhigkeitsvorsor-
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ge bertcksichtigt. Bei einem Wechsel kdnnen sich die Beitrage der
Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge andern. Wir berechnen die
Beitrage der Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge nach den Re-
gelungen der Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge im Abschnitt
"Welche Rechnungsgrundlagen gelten fir lhre Bausteine Berufs-
unfahigkeitsvorsorge und Pflegezusatzrente?", Absatz "Rech-
nungsgrundlagen bei Leistungserhéhungen und in anderen Fal-
len". Auf Wunsch informieren wir Sie (ber die konkreten Auswir-
kungen.

10.8 Wann kdnnen Sie das vereinbarte Garan-
tiekapital bei Tod herabsetzen?

Sie kénnen das vereinbarte Garantiekapital bei Tod herabsetzen.

1) Voraussetzungen

« lIhre RisikoLebensversicherung Plus ist nicht nach Ziffer 8.1 bei-
tragsfrei gestellt.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, darf die —versicherte Person nicht berufsunfahig sein
und es werden auch keine Leistungen wegen Krankschreibung
oder Leistungen wegen Krebs erbracht.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfillt sind, kann das verein-
barte Garantiekapital bei Tod nicht herabgesetzt werden.

(2) Grenzen
Das verbleibende Garantiekapital bei Tod muss mindestens
10.000 EUR betragen.

3) Auswirkungen

« Wir berechnen den neuen Beitrag fiir das herabgesetzte Garan-
tiekapital bei Tod nach versicherungsmathematischen Grundsat-
zen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféahigkeitsvorsorge oder einen
Baustein Kapital bei Unfalltod abgeschlossen haben, verringern
sich die versicherten Leistungen und die Beitrage dieser Bau-
steine.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

11. Abanderungen zur RisikoLebensversiche-
rung Plus E307

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fur die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung Ris1: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Bonus

Ziffer 2.2 Absatz 3 wird ersetzt durch:

"(3) Beteiligung am Uberschuss

Wir beteiligen die RisikoLebensversicherung Plus in Abhangigkeit
von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uberschuss- bzw.
Untergruppe an den erzielten Uberschiissen (laufende Uber-
schussanteile).

a) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2 Absatz 2) und die jeweilige —BezugsgroBe zu-
grunde.
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Die festgelegten — Uberschussanteilsitze legen wir jahrlich je-
weils zu Beginn eines Versicherungsjahres flir die Dauer des Ver-
sicherungsjahres zugrunde.

—BezugsgroBe ist das vereinbarte Garantiekapital bei Tod.

b) Verwendung der laufenden Uberschussanteile

Ihre Versicherung erhélt zu Beginn jedes Versicherungsjahres
Uberschussanteile in Form einer zusatzlichen beitragsfreien Risi-
koLebensversicherung Plus (Bonus), die mit Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres oder mit Beendigung des Vertrags endet. Der
Bonus wird in Prozent des zum Zeitpunkt der Falligkeit gliltigen
Garantiekapitals bei Tod festgesetzt.

c) Folgen einer Anderung der Uberschussanteilsitze

Die Uberschussanteile, die zur Finanzierung einer zusétzlichen Ri-
sikoLebensversicherung Plus (Bonus) bestimmt sind, kénnen auf-
grund der jéhrlichen Festlegung durch den Vorstand in einem Ver-
sicherungsjahr unter denen des Vorjahres liegen. In diesem Fall
kénnen Sie das vereinbarte Garantiekapital bei Tod ohne erneute
Risikopriifung so weit beitragspflichtig anheben, dass es mit dem
Bonus die Summe aus bisherigem Garantiekapital bei Tod und Bo-
nus des Vorjahres erreicht. In einem solchen Fall werden wir Sie
rechtzeitig informieren. Sie haben dann 6 Wochen Zeit, sich fir die
Erhéhung zu entscheiden.

In einem solchen Fall erhéht sich der Beitrag nicht im selben Ver-
haltnis wie die Versicherungsleistung.

Die erhdhten Beitrage und Leistungen errechnen sich nach den

Vertragsdaten am Erhéhungstermin, insbesondere nach

« dem —rechnungsméBigen Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« der restlichen Versicherungsdauer,

« der Beitragszahlungsdauer,

- einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.

Wir berechnen die Beitrags- und Leistungserhéhungen nach versi-
cherungsmathematischen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelun-
gen nach Ziffer 1.4 Absatz 2."

Ziffer 7.1 Absatz 1 a) letzter Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines
Prozentsatzes der vereinbarten Beitrage erheben wir erst nach Ab-
lauf des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebs-
kosten in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage in gleichméaBigen Jahresbetragen
verteilt haben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskos-
ten entnehmen wir jedem eingezahlten Beitrag."

Ziffer 7.1 Absatz 1 b) wird ersetzt durch:

"Erh6hungen der Summe der vereinbarten Beitrage belasten wir
wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

« Wenn sich Leistungen wahrend der Vertragsdauer durch Zah-
lung von Beitradgen erhéhen, zum Beispiel bei Erhéhung des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod (siehe Ziffer 10.4) oder
beim dynamischen Zuwachs, belasten wir lhren Vertrag mit Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der Differenz aus erhéhtem vereinbarten
Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-
lungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichmaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag.

- Bei einer Verlangerung lhres Versicherungsschutzes (siehe Zif-
fer 10.1) belasten wir Ihren Vertrag mit Abschluss- und Ver-
triebskosten (—Kosten) in Hohe
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o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer
vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verléan-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich eingezahlten Beitrdge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag."

Ziffer 10.1 Absatz 3 wird ersetzt durch:

"(3) Grenzen

Ab dem néchsten Beitragszahlungstermin nach Verlangerung gel-

ten folgende Grenzen:

+ Das vor der Verlangerung vereinbarte Garantiekapital bei Tod
zuzlglich Bonus darf nicht Gberschritten werden.

» Die Summe der vereinbarten Garantiekapitalien bei Tod zuzig-
lich Bonus aller bei uns bestehenden Vertrage auf das Leben
derselben —versicherten Person, die sich in der zusétzlichen
Versicherungsdauer befinden, darf héchstens 500.000 EUR be-
tragen; gegebenenfalls wird daher das vor der Verlangerung
vereinbarte Garantiekapital bei Tod lhrer Versicherung zuziglich
Bonus in der zusatzlichen Versicherungsdauer gesenkt."

Abanderung Ris2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Die Worte "Versicherung" und "Vertrag" beziehen sich auf die ein-
zelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf den Gruppenvertrag. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung und der
Fristen.

Auf die Vorlage eines Versicherungsscheins nach Ziffer 6.1 kann
verzichtet werden.

Ziffer 6.1 4. und 5. Aufzahlungspunkt gelten nur fir die mit Risiko-
prifung abgeschlossenen Versicherungen. Fir die ohne Risikopri-
fung abgeschlossenen Versicherungen werden Ziffer 6.1 4. und 5.
Aufzahlungspunkt wie folgt geandert:

» "ein Nachweis Uber die Todesursache".

Das Umwandlungsrecht nach Ziffer 10.2 kann nur wahrgenommen
werden, wenn der Umtausch fir samtliche Risikoversicherungen
des Gruppenvertrags oder fur Risikoversicherungen eines nach
objektiven Merkmalen umschriebenen Personenkreises innerhalb
des Gruppenvertrags vorgenommen wird.

Abanderung Ris3: Die Versicherung ist mit dyna-
mischem Zuwachs abgeschlossen.

(1) Erhéhung des Beitrags
Der Beitrag fur lhre Versicherung erhdht sich jahrlich um 3 Prozent
des Vorjahresbeitrags.

Die Erhéhungen des Beitrags erfolgen jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjah-
res.

(2) Erhéhung der Leistungen und geltende Rechnungsgrund-
lagen

a) Grundsatz fiir die Leistungserh6hungen

Die Beitragserhéhung bewirkt eine Erhdhung der Versicherungs-
leistungen ohne erneute Risikoprifung. Die Leistungen aus abge-
schlossenen Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsorge und Kapital
bei Unfalltod werden im selben Verhaltnis wie die Leistung des
Grundbausteins erhéht. Dabei gilt folgende Ausnahme: Wenn eine
jahrliche Berufsunfahigkeitsrente vereinbart ist, die hdher ist als 4,5
Prozent des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod, wird die jahrli-
che Berufsunfahigkeitsrente nur um 4,5 Prozent des Erhéhungsbe-
trags des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod erhoht.
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Die Leistungen erhdhen sich nicht im selben Verhaltnis wie die
Beitrage.

Die erhéhten Leistungen errechnen sich nach den Vertragsdaten

am Erhéhungstermin, insbesondere nach

- dem —rechnungsmaéBigen Alter der —versicherten Person
bzw. bei —Partnerversicherungen aller versicherten Personen,

« der restlichen Versicherungsdauer,

« der Beitragszahlungsdauer,

- einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.

Es gelten hierfir die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

b) Erhéhungstermin der Leistungen

Die Erh6hungen der Leistungen erfolgen jeweils zu Beginn eines
Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjah-
res.

c) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhéhung beginnt am
Erhéhungstermin.

(3) Information liber die Erh6hungen

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhéhungstermin eine Mitteilung
Uber die H6he des Beitrags und der Leistungen infolge der Erhé-
hung.

Nach einer Erhéhung kénnen die Garantieleistungen bei Beitrags-
freistellung und der Abzug nicht mehr der lhrem Dokument "Versi-
cherungsinformationen” im Abschnitt "Welche Garantieleistungen
ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Ende der Versiche-

rungsdauer?" beigefuigten Tabelle entnommen werden.

(4) Spatestmaoglicher Termin fiir die Erhéhungen

Die Erh6hungen kénnen bis zum Ablauf der Beitragszahlungsdau-
er erfolgen, langstens jedoch bis die —versicherte Person das
—rechnungsmaBige Alter von 55 Jahren erreicht hat. Die letzte
Erhéhung ist spatestens 3 Jahre vor Ablauf der Versicherungsdau-
er moglich.

(5) Riickwirkender Wegfall von Erhéhungen

Die Erhdhungen entfallen riickwirkend, wenn Sie diesen bis zum
Ende des 1. Monats nach dem Erhéhungstermin widersprechen
oder den 1. erhdhten Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach
dem Erhéhungstermin zahlen.

(6) Aussetzung zukiinftiger Erhéhungen

Sie kénnen ohne Angabe von Griinden die Erhéhung beliebig oft
aussetzen. Unterbliebene Erh6hungen kdnnen Sie nur mit unserer
Zustimmung nachholen.

Wenn Sie bei Ihrer Versicherung eine Stundung der Beitrage ver-
langen, erfolgen in dieser Zeit keine Erhéhungen.

(7) Aussetzung von Erhéhungen wegen eines Leistungsfalls
Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, erfolgen keine Erhéhungen, solange Ihre Beitragszahlungs-
pflicht wegen Berufsunfahigkeit ganz oder teilweise entfallt, oder
wenn wir Leistungen wegen Krankschreibung oder Leistungen we-
gen Krebs erbringen. Erhéhungen, die nach dem Termin, ab dem
Leistungen aus den Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsorge er-
bracht werden missen, aber noch vor Anerkennung der Berufsun-
fahigkeit durchgefiihrt worden sind, werden riickgangig gemacht.

(8) Sonstige Bestimmungen

a) Im Rahmen des Vertrags getroffene Vereinbarungen

Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Vereinbarungen, auch
die Bezugsrechtsverfligung, erstrecken sich ebenfalls auf die Erhé-
hung der Leistungen.

b) Selbsttétung der versicherten Person

Die planméaBige Erhéhung der Versicherungsleistungen setzt die in
Ziffer 5.2 hinsichtlich der Selbsttétung genannten Fristen nicht er-
neut in Lauf.

Seite 12 von 18



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(017) 06/2025" 
[Neu]: "(018) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Teil B - Pflichten fir alle Bausteine

Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteinlbergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemaB und vollstdndig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstande, die fiir unsere Entschei-
dung, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieBen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch fur Fragen nach gefahrerheblichen
Umstanden, die wir lhnen nach lhrer Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person

Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - fir die wahrheitsgemaBe und vollstandige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
stéanden fur Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen kénnen wir

« vom Vertrag zuriicktreten,

- von unserer Leistungspflicht frei sein,

 den Vertrag kiindigen,

 den Vertrag &ndern oder

» den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsén-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsanderung und Kiindigung,
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Riickkaufswert und Abzug bei Riicktritt oder Anfech-
tung
Wenn wir vom Vertrag zurlickireten oder den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anfechten, zahlen wir, sofern Sie im Kiindigungs-
fall einen Anspruch auf einen Ruckkaufswert haben, den Ruick-
kaufswert lhrer Versicherung, der auch im Falle Ihrer Kindigung
zum Zeitpunkt des Rucktritts bzw. der Anfechtung gezahlt wirde.
Von diesem Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erlautern wir Ihnen auch die
Griinde fir diesen Abzug. Wir sehen den Abzug als angemessen
an. Dies missen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber
nachweisen, dass der Abzug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur
in geringerer H6he angemessen ist, entfallt der Abzug oder wir set-
zen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab.

c) Frist fir die Ausilibung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kiindigung und zur Vertragsan-
derung erléschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
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5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
tragt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Tauschung erlischt,
wenn seit der Abgabe lhrer Vertragserklarung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) lhr Kiindigungsrecht bei Vertragsanderung

Wenn wir im Rahmen einer Vertragsédnderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhéhen oder die Gefahrabsicherung fiir einen
nicht angezeigten Umstand ausschlieBen, kdnnen Sie den Vertrag
nach MaBgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kundigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Die Absétze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-

schutz nachtréglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-

halb eine erneute Risikoprifung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis

Die Auslibung des Rechts auf Rickiritt, Kiindigung, Anfechtung
oder Vertragsanderung bedarf der Schriftform. Die Auslibung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erflllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht

Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmé&ch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklarung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so kénnen wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklarung als
bevolimé&chtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:

21 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

2.2  Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

2.3  Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

2.1 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?

(1) Zahlungsperiode

Den Beitrag fir lhre Versicherung missen Sie

« in einem einmaligen Beitrag zahlen oder

- als laufende Beitrage entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beitrage sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Félligkeit der Versicherungsbeitriage
a) Erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziiglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
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Teil B - Pflichten fir alle Bausteine

der Versicherungsschutz erst spéter beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fallig.

b) Folgebeitrage
Folgebeitrage sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode féllig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Falligkeit unver-
zliglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) ver-

einbart ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn

- wir den Beitrag bei Falligkeit einziehen kénnen und

- der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

Wenn wir einen félligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverziglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert haben.

(4)  Ubermittlungsrisiko
Die Ubermittlung des Beitrags erfolgt auf lhre Gefahr und lhre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat

Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfiir ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beitrage
Monatliche Beitrdge missen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs

Wenn wir einen falligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie

dies zu vertreten haben,

« konnen wir fur die Zukunft verlangen, dass Zahlungen auBer-
halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;

« sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine
vierteljahrliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefahrdung des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhangig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Fir Ver-
sicherungsfalle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass lhre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit kbnnen wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, E-
Mail) oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewiesen

haben.

(2) Unser Riicktrittsrecht

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Ruicktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.
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23 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen wir
Ihnen auf lhre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) eine
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wo-
chen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes
bei erfolglosem Fristablauf

Fur Versicherungsfalle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-

frist eintreten, entfallt oder vermindert sich der Versicherungs-

schutz, wenn

« Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und

« wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

(4) Unser Kiindigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, kénnen wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir kénnen die Kiindigung bereits mit der Fristsetzung erklaren.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kiindigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kiindigung ausdriicklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten
Betrag nachzahlen

Unsere Kindigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,

wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-

zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kiindigung oder, wenn die

Kindigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit

Ablauf der Zahlungsfrist.

Fir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Ubermittlung notwendiger Informationen,
Daten und Unterlagen
Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, miissen Sie uns die hierfir not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverziiglich - das heiBt ohne schuld-
haftes Zdgern - zur Verfligung stellen. Dies gilt auch, wenn sich
nachtraglich Anderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss
oder auf Nachfrage zur Verfiigung gestellten Informationen, Daten
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an lhrem Vertrag hat und auch dessen

Status fir Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet.
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(2) Notwendige Informationen

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
sténde, die fur die Beurteilung Ihrer persdnlichen steuerlichen An-
séssigkeit, der steuerlichen Anséssigkeit dritter Personen, die
Rechte an lhrem Vertrag haben, und der steuerlichen Anséssigkeit
des Leistungsempfangers mafBgebend sein kénnen. Dazu zahlen
vor allem die deutsche oder auslandische steuerliche Ansassigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn flr uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, missen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellen, miissen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen
Ansassigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden.

Wenn Sie lhren Mitwirkungspflichten nach den Absatzen 1 und 2
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zuriickzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur die Erfillung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfligung
gestellt haben.

4. Abanderungen zum Teil B

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung B1: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-
sen.

Auch bei monatlicher Beitragszahlung kann vereinbart werden,
dass die Beitragszahlung nicht durch Lastschriftverfahren erfolgt.
Es entfallen Ziffer 2.1 Absatz 3 S&tze 2 und 3 sowie Absatz 5.

Abanderung B2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen treten die vorher in den Ziffern 2.2 und 2.3
genannten Rechtsfolgen bei Zahlungsverzug fiir den Gruppenver-
trag ein, selbst wenn nur ein Teilrlickstand besteht.
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Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1) Grundsatz

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Fur Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachtraglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch fir diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

1) Inhaber

Wir kénnen den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfliigungen

Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingerdumt oder widerru-
fen hat oder Anspriiche abgetreten oder verpfandet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfugung in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) an-
gezeigt hat.

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt fiir Ihren Vertrag?

Far lhren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Adressaten fiir Beschwerden

An wen kénnen Beschwerden gerichtet werden?

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemdglichkei-
ten zur Verflgung:

1) Beschwerde bei uns oder lhrem Vermittler

Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an uns. Sie
erreichen uns auf jedem Kontaktweg, beispielsweise telefonisch
(0800 4100104), per E-Mail (lebensversicherung@allianz.de)
oder auf dem Postweg (Allianz Lebensversicherungs-AG,
10850 Berlin). Weitere Informationen hierzu sowie ein Online-Be-
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schwerdeformular finden Sie unter www.allianz.de/service/be-
schwerde/. Sie kdnnen Ihre Beschwerde auch an lhren Versiche-
rungsvermittler richten.

(2) Beschwerde beim Ombudsmann fiir Versicherungen
Sie haben auch die Méglichkeit, sich miindlich, schriftlich oder in
jeder anderen geeigneten Form an den Ombudsmann fir Versi-
cherungen zu wenden (Anschrift: Versicherungsombudsmann
e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Telefon: 0800 369 6000;
Fax: 0800 369 9000; E-Mail: beschwerde@versicherungsom-
budsmann.de; Online-Schlichtungsantrag: www.versiche-
rungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser unabhangigen und fir Verbraucher kostenfrei arbei-
tenden Schlichtungsstelle teil. Der Ombudsmann antwortet auf je-
de Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fallen einen
Schlichtungsvorschlag.

(3) Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor
Versicherungsaufsicht. Im Fall einer Beschwerde kdnnen Sie sich
auch an diese wenden (Anschrift: Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;
Fax: 0228 41 08 15 50; Online-Beschwerdeformular: bafin.de).
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter der Verbraucher-
Telefonnummer 0800 2 100 500.

(4) Rechtsweg
Unabhéngig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Még-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

5. Zustandiges Gericht

Wo kénnen Anspriiche gerichtlich geltend ge-
macht werden?

(1) Zustéandiges Gericht fiir Ihre Klagen gegen uns

Sie kénnen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das fir unseren
Geschaftssitz oder fur die Niederlassung zusténdig ist, die lhren
Vertrag verwaltet. Sie kénnen auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewdhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschéaftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstdnde bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dirfen, kénnen Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zustandiges Gericht fiir Klagen gegen Sie

Klagen aus dem Versicherungsvertrag miissen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, lhren gewdhnlichen
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder lhr Wohnsitz noch
Ihr gewdhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, kénnen wir Klage bei
dem Gericht erheben, das fiir unseren Geschaftssitz oder die Nie-
derlassung zustandig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-

spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteiféahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
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schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschaftssitz. Ist deren Geschéftssitz
unbekannt, kénnen wir Klage bei dem Gericht erheben, das fur un-
seren Geschéaftssitz oder die Niederlassung zustandig ist, die lhren
Vertrag verwaltet.

3) Zustandiges Gericht, wenn Sie auBerhalb der Europdi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres gewdhnlichen Aufent-

halts nach Vertragsschluss in einen Staat auBerhalb der Européi-

schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kén-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschlieBlich bei dem Gericht
erheben, das fiir unseren Geschéftssitz oder die Niederlassung zu-
standig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

6. Verjahrung

Wann verjahren die vertraglichen Anspriiche
nach dem Gesetz?

(1) Verjahrungsfrist und maBgebliche gesetzliche Regelun-
gen

Die Anspriiche aus dem Vertrag verjahren nach § 195 Birgerliches

Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und

Unterbrechung der Verjahrung sind in §§ 195 bis 213 Blrgerliches

Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjahrung wéahrend unserer Leistungs-
prifung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,

ist dessen Verjahrung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem I|h-

nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform

(zum Beispiel Brief, E-Mail) zugeht.

7. Informationen wéhrend der Vertragslauf-
zeit
Sie erhalten jahrlich, ab dem 2. Versicherungsjahr bis zum Beginn
der Leistungsphase, eine Mitteilung, der Sie die Hohe der Versi-
cherungsleistung und bei einem Baustein Altersvorsorge zusétzlich
den Stand Ihres Kapitals entnehmen kénnen.

Sie kénnen diese Auskunft auch jederzeit auf Wunsch erhalten.

8. Abéanderungen zum Teil C

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fur Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abénderung C1: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen bezieht sich der Beitrag auf den Anfangsbe-
stand des Gruppenvertrags.

E---C0001Z0 (013) 06/2025

Abanderung C2: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-

sen.

Ziffer 2 Absatz 2 entfallt.
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Erlauterung von Fachausdriicken

Hier definieren wir wichtige Fachausdriicke. Im Text des 1. Bausteins haben wir diese Fachausdriicke mit einem "—" markiert. Beispiel:

—Versicherungsnehmer.

Berufsunfahigkeit:

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt

vor, wenn die versicherte Person

« in Folge Krankheit, Kérperverletzung oder eines mehr als alters-
entsprechenden Krafteverfalls,

« die arztlich nachzuweisen sind,

« voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen auBerstande ist oder
bereits 6 Monate ununterbrochen auBerstande gewesen ist, ih-
ren Beruf auszuiben,

 und sie auch keine andere Tétigkeit ausubt, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht und die sie aufgrund ihrer Ausbildung
und Fahigkeiten austben kann.

Die versicherte Person ist auch berufsunféhig im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen, wenn die genannten Voraussetzungen
nur zu einem bestimmten Grad erflllt sind und damit eine teilweise
Berufsunfahigkeit vorliegt.

Bewertungsreserven:

Bei der Bewertung unserer Kapitalanlagen kénnen Bewertungsre-
serven entstehen. Diese ergeben sich, wenn der Marktwert der Ka-
pitalanlagen tber dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in
unserer Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen
fur Sicherheit und erméglichen es, kurzfristige Schwankungen auf
den Kapitalméarkten auszugleichen.

BezugsgroBe:

FUr die Beschreibung der jeweiligen BezugsgrdBen, auf die sich
die Uberschussanteilsitze beziehen, verwenden wir versiche-
rungsmathematische Begriffe. Die BezugsgréBen hangen vor al-
lem vom Baustein, vom vereinbarten Beitrag und der Héhe des
vereinbarten Garantiekapitals bei Tod ab. Wir ermitteln die Be-
zugsgréBen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik.

Deckungskapital:

Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet. Es ist die Basis fiir den Riick-
kaufswert, die Ablaufleistung und die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven.

Deckungsriickstellung:

Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, flr ihre Verpflichtungen ge-
genuber ihren Versicherungsnehmern Deckungsriickstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit kiinftigen Versicherungsbeitragen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kénnen.
Die Deckungsruickstellung wird entsprechend der Vorschriften der
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsrickstellungsverordnung berechnet.

Kosten:

Kosten im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind die Kos-
ten, welche in der Beitragskalkulation berlcksichtigt wurden (Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten). Die Ver-
waltungskosten entsprechen den ubrigen Kosten nach § 2 Absatz
1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versiche-
rungsvertragen (VVG-InfoV). Zu den Kosten im Sinne dieser Versi-
cherungsbedingungen gehdren auBerdem die Kosten, die aus von
Ihnen veranlassten Griinden erhoben werden kdnnen.

Partnerversicherungen:

Bei Partnerversicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.
Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf die
versicherte Person beziehen, gelten fir Partnerversicherungen ent-
sprechend. Hierbei genligt es - wenn in den Versicherungsbedin-
gungen nicht abweichend geregelt -, dass der in den Versiche-
rungsbedingungen genannte Umstand bei einer der versicherten
Personen eintritt.

E---G030720 (017) 06/2025

RechnungsmaiBiges Alter:

Das rechnungsmaBige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind. Beispiel: Sie sind rechnerisch bereits dann 62
Jahre alt, wenn Sie in weniger als 6 Monaten lhren 62. Geburtstag
haben.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der fir die Finanzierung der
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung:

Die Rickstellung fur Beitragsriickerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Rickstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Ruickstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Anspriiche der Versicherungsnehmer auf kiinftige Uberschussbe-
teiligung. Sie ermdéglicht es, Schwankungen - wie sie insbesondere
bei Kapitalertragen haufig vorkommen - im Zeitverlauf auszuglei-
chen.

Tafeln:

Mit Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fir bestimmte Ereig-
nisse ermitteln. Sie sind Grundlage unserer Berechnungen, mit de-
nen wir die Erfiillung unserer vertraglichen Verpflichtungen sicher-
stellen kdnnen.

« Mit Sterbetafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fiir Todesfalle
ermitteln.

« Mit weiteren Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten anderer
Versicherungsfalle wie zum Beispiel fir den Eintritt oder Wegfall
der Berufsunfahigkeit oder Pflegebedurftigkeit ermitteln. Wir
kénnen auBerdem Wahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse
feststellen, wie zum Beispiel flr die Sterblichkeit von Berufsunfa-
higen oder Pflegebediirftigen oder die Wiederverheiratung.

Uberschussanteilsatz:

Die Uberschussanteilsitze werden als Prozentsatze bestimmter
BezugsgrdBen festgelegt. Dies erfolgt jeweils flr die einzelnen
Uberschuss- und Untergruppen sowie fiir die verschiedenen Arten
der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Teil A - RisikoLebensversi-
cherung Plus). Die Uberschussanteilsatze werden jeweils in Pro-
zent im Anhang des Geschéaftsberichts genannt oder dem Versi-
cherungsnehmer auf andere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:

Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlassig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnisse in der Versicherungsma-
thematik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar
achtet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegenuber
den Versicherungsnehmern dauerhatt erfiillt werden kénnen und
dass bei der Berechnung der Beitrdge und der Deckungsriickstel-
lungen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 141
Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein. Bei Partnerver-
sicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.

Versicherungsnehmer:

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.
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